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Auf Grund von Art. 8 Abs. 2 und 3, Art. 25 Abs. 3 
Satz 1, Art. 30 Abs. 1 Satz 4, Art. 37 Abs. 3 Satz 3, 
Art. 44 Abs. 2 Satz 1, Art. 45 Abs. 2 Sätze 1 und 4, 
Art. 46 Abs. 4 Satz 3, Art. 49 Abs. 1 Sätze 2 und 3, 
Art. 50 Abs. 2 Satz 1, Art. 51 Abs. 3, Art. 52 Abs. 4, 
Art. 53 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 6 Satz 1, Art. 54 Abs. 3
Satz 1, Art. 55 Abs. 1 Nr. 6, Art. 58 Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 6, Art. 62 Abs. 8 Satz 1 und Abs. 9, Art. 63 Abs. 6,
Art. 65 Abs. 1 Satz 4, Art. 68, Art. 69 Abs. 7, Art. 84 
Abs. 1 Satz 2, Art. 86 Abs. 15, Art. 89 und 128 Abs. 1 des
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632,
BayRS 2230–1–1–UK), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 26. Juli 2006 (GVBl S. 397), erlässt das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgende
Verordnung:
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Teil 1

Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich
(vgl. Art. 1 bis 3 BayEUG)

1Diese Schulordnung gilt für die öffentlichen
Realschulen und Abendrealschulen und die staatlich
anerkannten Ersatzschulen mit dem Charakter einer
öffentlichen Schule. 2Für Ersatzschulen gilt diese
Schulordnung im Rahmen der Art. 90, 92 Abs. 2 Nr. 2
und Abs. 5 und Art. 93 BayEUG, für staatlich
anerkannte Ersatzschulen gilt sie darüber hinaus im 
Rahmen des Art. 100 Abs. 2 BayEUG.

§ 2

Schulaufsicht
(vgl. Art. 111 bis 117 BayEUG)

(1) 1Nach Maßgabe dieser Schulordnung und

besonderer Dienstanweisungen werden besondere
Beauftragte (Ministerialbeauftragte) mit der Wahrneh-
mung bestimmter Aufgaben im Namen des Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus (im Folgenden:
Staatsministerium) betraut. 2Die Ministerialbeauf-
tragten beraten und unterstützen die Schule bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben; sie stärken deren Eigen-
verantwortung und können in Konfliktfällen ange-
rufen werden.

(2) Das Staatsministerium kann von einzelnen
Bestimmungen dieser Verordnung Ausnahmen gewäh-
ren, wenn die Anwendung der Bestimmung im
Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und
die Abweichung auch unter dem Gesichtspunkt der
Gleichbehandlung unbedenklich erscheint.

Teil 2

Schulgemeinschaft,
Schulleiterin und Schulleiter, Lehrkräfte,

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulforum

Abschnitt 1

Schulgemeinschaft
(vgl. Art. 2 BayEUG)

§ 3

Schulgemeinschaft, Eigenverantwortung

1Innerhalb der Schulgemeinschaft ist zu erörtern,
welche im Rahmen des Modellversuchs „MODUS21
Schule in Verantwortung“ freigegebenen Maßnahmen
die Schule durchführt (Anlage 1). 2Entscheidet sich die
Lehrerkonferenz für die Durchführung solcher Maß-
nahmen, gelten insoweit die gesondert bekannt ge-
machten Bestimmungen des Staatsministeriums. 3Die
Lehrerkonferenz ist in diesem Fall berechtigt, erfor-
derlichenfalls von einzelnen Bestimmungen dieser
Schulordnung abzuweichen.  

Abschnitt 2

Schulleiterin und Schulleiter
(vgl. Art. 57, 84 und 85 BayEUG)

§ 4

Schulleiterin und Schulleiter

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die
pädagogische, organisatorische und rechtliche Ge-
samtverantwortung, übt das Hausrecht in der Schul-
anlage aus und erlässt unter Mitwirkung der Personal-
vertretung, des Schulforums und des Aufwandsträgers
eine Hausordnung.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter entschei-
det unbeschadet § 5 Abs. 2 Nr. 3 und § 20 Abs. 4 über
Durchführung und Verbindlichkeit von Schulveran-
staltungen und entscheidet auch über Sammel-
bestellungen, die Verbreitung von Druckschriften und
Plakaten sowie im Einvernehmen mit dem Auf-
wandsträger über die Zulässigkeit von Bild-, Film-,
Fernseh- und Tonaufnahmen in der Schule.
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(3) 1Schulinterne Erhebungen sind von der
Schulleiterin oder vom Schulleiter zu genehmigen, an-
dere Erhebungen vom Staatsministerium. 2Keiner Ge-
nehmigung bedürfen Erhebungen der Schulaufsichts-
behörden, des Bayerischen Landesamts für Statistik
und Datenverarbeitung und des jeweiligen Aufwands-
trägers im Rahmen seiner Aufgaben. 3Genehmigungs-
bedürftige Erhebungen, die sich an die Erziehungs-
berechtigten richten, bedürfen des Einvernehmens des
Elternbeirats, es sei denn, die Erziehungsberechtigten
sind zur Angabe der Daten verpflichtet. 4Art. 85
BayEUG bleibt unberührt. 

Abschnitt 3

Lehrkräfte
(vgl. Art. 51, 53, 58 und 59 BayEUG)

§ 5

Lehrkräfte, Aufgaben der Lehrerkonferenz

(1) 1Die Lehrkräfte tragen im Rahmen der Rechts-
ordnung und ihrer dienstlichen Pflichten die unmit-
telbare pädagogische Verantwortung für die Erzie-
hung und den Unterricht der Schülerinnen und
Schüler. 2Sie tragen mit an der Verantwortung für die
Schule.

(2) Die Lehrerkonferenz beschließt im Rahmen ihrer
Aufgaben nach Art. 58 Abs. 3 und 4 BayEUG auch über

1. Widersprüche gegen Verwaltungsakte der Schule,

2. Beschwerden von grundsätzlicher Bedeutung gegen
allgemeine Unterrichts- und Erziehungsmaßnah-
men der Schule mit Ausnahme von Aufsichtsbe-
schwerden gegen die Schule und von Dienstauf-
sichtsbeschwerden,

3. Veranstaltungen, die die gesamte Schule betreffen. 

§ 6

Sitzungen

(1) 1Die Sitzungen der Lehrerkonferenz sind nicht
öffentlich. 2Sie sind außerhalb der regelmäßigen
Unterrichtszeit durchzuführen.

(2) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll Dritte
zur Beratung einzelner Tagesordnungspunkte in der
Lehrerkonferenz hinzuziehen, soweit dies angezeigt
ist. 2In Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des
Elternbeirats fallen, ist der Elternbeirat anzuhören.
3Art. 62 Abs. 5 Satz 3 Halbsatz 2 BayEUG bleibt
unberührt.

(3) 1Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu
erstellen. 2Die Mitglieder der Lehrerkonferenz sowie
die nach Abs. 2 Hinzugezogenen haben das Recht, die
Niederschrift einzusehen. 3Die Niederschrift ist acht
Jahre aufzubewahren. 

§ 7

Einberufung

(1) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter beruft die

Lehrerkonferenz bei Bedarf, mindestens jedoch zwei-
mal im Schuljahr, ein. 2Die Lehrerkonferenz muss
innerhalb von vierzehn Tagen einberufen werden,
wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder oder die
Schulaufsichtsbehörde unter Angabe der zu bera-
tenden Gegenstände dies verlangt.

(2) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat Ort,
Zeit und Tagesordnung der Sitzung den Mitgliedern
mindestens eine Woche vor Beginn schriftlich oder
durch Aushang in der an der Schule üblichen Weise
bekannt zu geben. 2In dringenden Fällen ist die
Schulleiterin oder der Schulleiter an die Frist nicht
gebunden. 

§ 8

Beschlussfassung

(1) 1Die Lehrerkonferenz ist beschlussfähig, wenn
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und
die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 2Wird die
Lehrerkonferenz zum zweiten Mal zur Behandlung
desselben Gegenstands zusammengerufen, so ist sie
insoweit ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen
beschlussfähig. 3Art. 87 Abs. 1 Satz 2 und Art. 88 Abs. 1
Satz 3 BayEUG bleiben unberührt. 

(2) 1Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der
Lehrerkonferenz, es sei denn, es besteht die Besorgnis
der Befangenheit nach Art. 21 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes.  2Die anwesenden stimmbe-
rechtigten Lehrkräfte sind bei Abstimmungen zur
Stimmabgabe verpflichtet. 3Dies gilt nicht für nach
Art. 86 Abs. 9 BayEUG eingeschaltete Lehrkräfte.

(3) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst;
Art. 87 Abs. 1 Satz 1 und Art. 88 Abs. 1 Satz 2 BayEUG
bleiben unberührt. 2Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Die Aufgaben der Schulaufsichtsbehörde gemäß
Art. 58 Abs. 5 BayEUG nehmen die Ministerialbeauf-
tragten wahr.   

§ 9

Klassenkonferenz, Lehr- und Lernmittelausschuss, 
Disziplinarausschuss

(1)  Die Klassenkonferenz hat neben den Aufgaben
nach Art. 53 Abs. 4 Satz 1 BayEUG auch über die
pädagogische Situation der Klasse und einzelner
Schülerinnen und Schüler sowie über größere Veran-
staltungen und Projekte der jeweiligen Klasse zu be-
raten. 

(2) 1Dem Lehr- und Lernmittelausschuss (vgl. Art. 58
Abs. 1 Satz 3 BayEUG)  gehören für jedes an der Schule
erteilte Fach die Fachbetreuerin oder der Fach-
betreuer oder eine von der Lehrerkonferenz gewählte
Lehrkraft an; die Schulleiterin oder der Schulleiter hat
den Vorsitz. 2Dem Disziplinarausschuss (vgl. Art. 58
Abs. 1 Satz 3 BayEUG) gehören die Schulleiterin oder
der Schulleiter als Vorsitzende oder als Vorsitzender,
die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter
und sieben weitere Mitglieder an; diese sowie eine
ausreichende Zahl von Ersatzmitgliedern werden von
der Lehrerkonferenz gewählt. 
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(3) 1Für das Verfahren gelten die Bestimmungen für
die Lehrerkonferenz entsprechend. 2Der Disziplinar-
ausschuss berät und entscheidet stets mit der vollen
Zahl seiner Mitglieder.

Abschnitt 4

Schülerinnen und Schüler
(vgl. Art. 62 und 63 BayEUG)

§ 10

Schülermitverantwortung, Verbindungslehrkräfte

(1) 1Veranstaltungen im Rahmen der Schülermit-
verantwortung unterliegen der Aufsicht der Schule.
2Die Durchführung einer Veranstaltung und die Bil-
dung von Arbeitsgruppen sind unter Angabe des
Zwecks, der Beteiligten und der Leitung der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter rechtzeitig anzuzeigen. 

(2) 1Die Verbreitung schriftlicher Mitteilungen im
Rahmen der Schülermitverantwortung an die Schüle-
rinnen und Schüler ist nur dem Schülerausschuss
gestattet. 2Sie bedarf der Genehmigung der Schullei-
terin oder des Schulleiters. 

(3) Ein Mitglied der Schülervertretung scheidet bei
Verlust der Wählbarkeitsvoraussetzungen, bei schrift-
lichem Verlangen seiner Erziehungsberechtigten oder
bei Rücktritt aus seinem Amt aus.

(4) Über das Verfahren der Wahl der Verbin-
dungslehrkräfte entscheidet der Schülerausschuss im
Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem
Schulleiter.

§ 11

Klassensprecherinnen und Klassensprecher

1Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher
und ihre jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellver-
treter werden innerhalb von vier Wochen nach Unter-
richtsbeginn gewählt. 2Scheidet eine Klassenspreche-
rin oder ein Klassensprecher aus dem Amt aus, so
findet für den Rest des Schuljahres eine Neuwahl statt;
Entsprechendes gilt, wenn eine Stellvertreterin oder
ein Stellvertreter aus dem Amt ausscheidet. 3Über das
Wahlverfahren entscheidet der Schülerausschuss im
Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem
Schulleiter. 

§ 12

Schülersprecherinnen und Schülersprecher,
Schülerausschuss

(1) 1Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher
werden innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl der
Klassensprecherinnen und Klassensprecher jeweils
für ein Schuljahr gewählt. 2Scheidet eine Schüler-
sprecherin oder ein Schülersprecher aus dem Amt aus,
so findet für den Rest des Schuljahres eine Neuwahl
statt. 3Über das Wahlverfahren entscheidet der Schü-
lerausschuss im Einvernehmen mit der Schulleiterin
oder dem Schulleiter.  

(2) Wünsche und Anregungen des Schüleraus-
schusses an die Ministerialbeauftragte oder den Minis-
terialbeauftragten sind über die Schulleiterin oder den
Schulleiter weiterzuleiten.

§ 13

Überschulische Zusammenarbeit

Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher
und Verbindungslehrkräfte eines Aufsichtsbezirks
treten in der Regel einmal im Jahr unter der Gesamt-
leitung der oder des Ministerialbeauftragten zum
Erfahrungsaustausch und zur Erörterung von Wün-
schen und Anregungen zusammen. 

§ 14

Finanzierung und finanzielle Abwicklung von
Veranstaltungen der Schülermitverantwortung

(1) 1Die notwendigen Kosten der Schülermitver-
antwortung trägt der Aufwandsträger im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 2Aufwen-
dungen der Schülermitverantwortung können ferner
durch Zuwendungen Dritter oder durch Einnahmen
aus Veranstaltungen finanziert werden.

(2) Finanzielle Zuwendungen an die Schule für
Zwecke der Schülermitverantwortung dürfen nur
entgegengenommen werden, wenn sie nicht mit
Bedingungen verknüpft sind, die der Aufgabe der
Schülermitverantwortung widersprechen.

(3) 1Über die aus Zuwendungen Dritter sowie die
aus Veranstaltungen zur Verfügung stehenden Einnah-
men und deren Verwendung ist ein Nachweis zu füh-
ren. 2Die Verwaltung der Gelder einschließlich der
Kontenführung und die Führung des Nachweises
obliegen dem Schülerausschuss gemeinsam mit einer
von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bestellten
Lehrkraft; eine Überprüfung erfolgt in regelmäßigen
Abständen durch ein Mitglied der Schulleitung und ein
Mitglied der Klassensprecherversammlung. 

§ 15

Schülerzeitung
(vgl. Art. 63 BayEUG)

Die oder der Ministerialbeauftragte kann einmal
im Schuljahr eine Aussprachetagung für den Erfah-
rungsaustausch bei der Herausgabe einer Schüler-
zeitung durchführen, zu der die Arbeitsgruppe Schü-
lerzeitung ein Mitglied entsendet.

§ 16

Ordnungsmaßnahmen und sonstige
Erziehungsmaßnahmen

(vgl. Art. 86 bis 88a BayEUG)

(1) Ordnungsmaßnahmen, sonstige Erziehungsmaß-
nahmen und Maßnahmen des Hausrechts sind neben-
einander zulässig. 

(2) 1Nach einem Schulwechsel kann eine früher
besuchte öffentliche Schule die Feststellung treffen,
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dass im Fall des Verbleibens der Schülerin oder des
Schülers an der Schule die Entlassung angedroht oder
die Schülerin oder der Schüler entlassen worden wäre.
2Ist bei einem Schulwechsel gegen eine Schülerin oder
einen Schüler bereits eine Untersuchung anhängig, so
führt die abgebende Schule diese zu Ende und
entscheidet, ob eine der in Satz 1 genannten Fest-
stellungen getroffen worden wäre. 3Die Feststellung,
dass die Entlassung angedroht worden wäre, steht
einer Androhung der Entlassung gleich; die Fest-
stellung, dass die Schülerin oder der Schüler entlassen
worden wäre, steht einer Entlassung gleich. 4Für das
Verfahren gelten die für die Androhung der Entlassung
bzw. für die Entlassung geltenden Vorschriften.  

(3) Ordnungsmaßnahmen und Nacharbeiten wer-
den den Erziehungsberechtigten vor Vollzug schrift-
lich unter Angabe des zugrunde liegenden Sachver-
halts mitgeteilt, im Fall des Art. 87 Abs. 1 Satz 6
BayEUG erst nach der Entscheidung der oder des
Ministerialbeauftragten. 

(4) Die oder der Ministerialbeauftragte ist berech-
tigt, Ordnungsmaßnahmen der Schule aufzuheben,
abzuändern oder eine neue Entscheidung zu ver-
langen. 

§ 17

Entlassung

(1)  1Die Untersuchung ist von der Schulleiterin oder
vom Schulleiter oder einem beauftragten Mitglied der
Lehrerkonferenz oder des Disziplinarausschusses zu
führen. 2Der Schülerin oder dem Schüler ist nach
Aufnahme der Untersuchung ausreichend Gelegenheit
zu geben, sich zu äußern. 

(2) 1Das vorläufige Ergebnis der Untersuchung wird
den Erziehungsberechtigten durch Einschreiben
mitgeteilt. 2Die Erziehungsberechtigten sind gleich-
zeitig unter angemessener Fristsetzung auf die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme und auf ihre Rechte nach
Art. 86 Abs. 9 und Art. 87 Abs. 1 Satz 3 BayEUG
hinzuweisen. 3Das Ergebnis der Untersuchung wird
unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Erzie-
hungsberechtigten schriftlich niedergelegt. 4Ist die
Mitwirkung des Elternbeirats beantragt, erhält der
Vorsitzende des Elternbeirats einen Abdruck des
Untersuchungsberichts zur Stellungnahme innerhalb
einer angemessenen Frist.

(3) § 42 Abs. 3 gilt entsprechend. 

Abschnitt 5

Eltern
(vgl. Art. 64 bis 68, 74 und 76 BayEUG)

§ 18

Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern

(1) 1Der Zusammenarbeit der Schule mit den
Erziehungsberechtigten dienen insbesondere Eltern-
sprechstunden, Elternsprechtage, Klassenelternver-
sammlungen und Elternversammlungen. 2Die Durch-
führung von allgemeinen Veranstaltungen, die die
Zusammenarbeit von Schule und Erziehungsberech-

tigten betreffen, bedarf des Einvernehmens des Eltern-
beirats.

(2) Die mit mindestens der Hälfte der Unterrichts-
pflichtzeit beschäftigten Lehrkräfte halten wöchent-
lich eine Elternsprechstunde außerhalb ihrer Unter-
richtszeit ab, die übrigen Lehrkräfte jeweils nach
Vereinbarung.

(3) 1In jedem Schulhalbjahr wird ein Elternsprech-
tag abgehalten, an dem alle Lehrkräfte den Erzie-
hungsberechtigten zur Verfügung stehen. 2In jedem
Schuljahr sind in den ersten zwei Monaten nach
Unterrichtsbeginn Klassenelternversammlungen ein-
zuberufen; eine weitere Versammlung ist einzube-
rufen, wenn dies ein Viertel der Erziehungs-
berechtigten der Schülerinnen und Schüler einer
Klasse beantragt. 3Elternsprechtage und Elternver-
sammlungen sind außerhalb der regelmäßigen Unter-
richtszeit so anzusetzen, dass berufstätigen Erzie-
hungsberechtigten der Besuch in der Regel möglich ist.

§ 19

Amtszeit des Elternbeirats und Mitgliedschaft

(1) 1Die Amtszeit des Elternbeirats beträgt zwei
Jahre. 2Sie beginnt am Ersten des Monats, der auf die
Wahl folgt. 3Zur gleichen Zeit endet die Amtszeit des
bisherigen Elternbeirats.

(2) Die Tätigkeit im Elternbeirat ist ehrenamtlich.

(3) 1Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf der
Amtszeit, dem Ausscheiden des Kindes aus der Schule,
der Niederlegung des Ehrenamtes oder dem Verlust der
Wählbarkeit. 2An die Stelle ausgeschiedener Mitglie-
der rücken für die restliche Dauer der Amtszeit die
Ersatzleute in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen
nach.

(4) 1Eheleute können nicht gleichzeitig demselben
Elternbeirat angehören. 2Das Gleiche gilt für Erzie-
hungsberechtigte und eine von ihnen ermächtigte Per-
son im Sinn des Art. 68 Satz 2 BayEUG.  

§ 20

Geschäftsgang

(1) Der Elternbeirat wählt in der ersten Sitzung aus
seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden
sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 

(2) Die Sitzungen des Elternbeirats sind nicht
öffentlich.  

(3) 1Der Elternbeirat kann die Anwesenheit der
Schulleiterin oder des Schulleiters sowie einer
Vertreterin oder eines Vertreters des Aufwandsträgers
verlangen. 2Er kann zur Beratung einzelner Angele-
genheiten weitere Personen einladen. 3Die Schulleite-
rin oder der Schulleiter und eine Vertreterin oder ein
Vertreter des Aufwandsträgers müssen vom Elternbei-
rat zu den von ihnen genannten Angelegenheiten in der
Sitzung gehört werden.

(4) 1Die Zustimmung des Elternbeirats ist außer in
den Fällen des Art. 65 Abs. 1 Satz 3  Nrn. 6, 7 und 13
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BayEUG erforderlich für die Durchführung von Schul-
landheimaufenthalten, Studienfahrten, Schulskikur-
sen sowie von Fahrten im Rahmen des internationalen
Schüleraustausches. 2Zudem bedürfen Grundsätze
zur Durchführung von Veranstaltungen der ganzen
Schule, zur Festlegung von Unterrichtszeiten oder zur
Durchführung von Veranstaltungen in der unter-
richtsfreien Zeit des Einvernehmens des Elternbeirats;
§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und  § 44 Abs. 2 bleiben unberührt. 

(5) 1Die Mitglieder des Elternbeirats haben auch
nach Beendigung der Mitgliedschaft über die ihnen bei
ihrer Tätigkeit als Elternbeirat bekannt gewordenen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies
gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder
ihrer Natur nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

§ 21

Wahl des Elternbeirats

(1) Die Wahlen zum Elternbeirat sollen spätestens
sechs Wochen nach Unterrichtsbeginn des Schuljahres
durchgeführt werden.

(2) 1Wahlberechtigt sind alle Erziehungsberech-
tigten, die wenigstens ein Kind haben, das die betref-
fende Schule besucht, die Eltern volljähriger Schüle-
rinnen und Schüler sowie ermächtigte Personen im
Sinn des Art. 68 Satz 2 BayEUG, ferner die in Art. 66
Abs. 3 Satz 3 BayEUG genannte Leitung eines Schü-
lerheims oder einer ähnlichen Einrichtung. 2Wählbar
sind die Wahlberechtigten mit Ausnahme der an der
betreffenden Schule tätigen Lehrkräfte.

(3) 1Über Ort, Zeit und Verfahren der Wahl ent-
scheidet der Elternbeirat im Einvernehmen mit der
Schulleiterin oder dem Schulleiter; besteht an der
Schule kein Elternbeirat, entscheidet die Schulleiterin
oder der Schulleiter allein. 2Das Wahlverfahren regelt
der Elternbeirat im Einvernehmen mit der Schullei-
terin oder dem Schulleiter in einer Wahlordnung, die
den allgemeinen demokratischen Grundsätzen ent-
sprechen muss. 

(4) Der Wahlvorstand erstellt eine Niederschrift
über die Wahlversammlung, die zu den Schulakten
genommen wird.

§ 22

Klassenelternsprecherinnen und
Klassenelternsprecher

Über das Verfahren der Wahl, die Amtszeit und die
Aufgaben der Klassenelternsprecherinnen und Klas-
senelternsprecher (Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayEUG)
entscheidet der Elternbeirat.

Abschnitt 6

Schulforum
(vgl. Art. 69 BayEUG)

§ 23

Schulforum

(1) 1Die Sitzungen des Schulforums sind nicht

öffentlich. 2Sie sind außerhalb der regelmäßigen
Unterrichtszeit durchzuführen. 3Für die Pflicht zur
Verschwiegenheit gilt § 20 Abs. 5 entsprechend. 4Das
Schulforum kann zur Behandlung einzelner Tages-
ordnungspunkte Dritte hinzuziehen. 5Die Mitglieder
haben ein Vorschlagsrecht für die Tagesordnung. 

(2) 1Das Schulforum ist über Art. 69 Abs. 6 BayEUG
hinaus auf Verlangen von mindestens vier Mitgliedern
einzuberufen. 2Es ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 3Die Be-
schlüsse werden in offener Abstimmung mit einfacher
Mehrheit gefasst. 4Über jede Sitzung ist eine Nieder-
schrift zu erstellen. 

(3) 1Die Lehrerkonferenz bestimmt die Amtsdauer
der in das Schulforum gewählten Lehrkräfte. 2Eltern-
beirat, Lehrerkonferenz und Klassensprecherver-
sammlung können für den Fall der Verhinderung eine
Regelung zur Vertretung der von ihnen gewählten
Mitglieder des Schulforums bzw. der Mitglieder des
Schülerausschusses treffen. 

Abschnitt 7

Finanzielle Abwicklung schulischer Veranstaltungen,
Sammlungen und Spenden

§ 24

Finanzielle Abwicklung sonstiger schulischer
Veranstaltungen

1Fallen für die Durchführung von Schülerwande-
rungen, Schullandheimaufenthalten, Schul- und Stu-
dienfahrten, Fachexkursionen, Schulskikursen sowie
von ähnlichen Veranstaltungen der Schule Kosten an,
so können die von den Erziehungsberechtigten zu ent-
richtenden Beiträge auf ein Konto der Schule einge-
zahlt werden; in besonderen Fällen kann eine Zahlung
an die Schule auch in bar erfolgen; die Schule hat den
Erziehungsberechtigten auf Wunsch des Elternbeirats
über die Verwendung ihrer Kostenbeiträge zu berich-
ten. 2Haushaltsmittel dürfen über dieses Sonderkonto
nicht abgewickelt werden. 3Die Verwaltung des Kon-
tos oder der Barbeträge obliegt der Schulleiterin oder
dem Schulleiter oder den von ihr bzw. ihm damit be-
auftragten Bediensteten. 4Im Schuljahr findet mindes-
tens eine Kassenprüfung durch einen Kassenprü-
fungsausschuss statt, dessen drei Mitglieder aus der
Mitte der Lehrerkonferenz gewählt werden.

§ 25

Sammlungen und Spenden

(1) 1In der Schule sind Sammlungen für außer-
schulische Zwecke und die Aufforderung an die Schü-
lerinnen und Schüler, sich an Sammlungen in der
Öffentlichkeit zu beteiligen, unzulässig. 2Ausnahmen
kann die Schulleiterin oder der Schulleiter im
Einvernehmen mit dem Schulforum genehmigen.
3Unterrichtszeit darf für Sammlungstätigkeiten nicht
verwendet werden.

(2) Spenden der Erziehungsberechtigten für schuli-
sche Zwecke dürfen von der Schulleiterin oder dem
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Schulleiter und von Lehrkräften nicht angeregt
werden. 

(3) 1Wird die Schule bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben durch erhebliche Zuwendungen Dritter unter-
stützt oder die Herstellung oder Anschaffung für
Erziehung und Unterricht förderlicher Gegenstände
ermöglicht, so kann auf Antrag des Dritten hierauf in
geeigneter Weise hingewiesen werden. 2Unzulässig ist
eine über die Nennung der zuwendenden Person oder
Einrichtung, der Art und des Umfangs der Zuwendung
hinausgehende Produktwerbung. 3Die Entscheidung
trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter nach
Anhörung des Schulforums.

Teil 3

Aufnahme und Schulwechsel
(vgl. Art. 44 BayEUG)

Abschnitt 1

Aufnahme in die unterste Jahrgangsstufe

§ 26

Voraussetzungen und Zeitpunkt

(1) Die Schülerinnen und Schüler werden von einem
Erziehungsberechtigten angemeldet.  

(2) Die Aufnahme setzt voraus, dass die Schülerin
oder der Schüler

1. für den Bildungsweg der Realschule geeignet ist,

2. mindestens den Besuch der Jahrgangsstufe 4 der
Volksschule (vorbehaltlich Abs. 3 Nr. 3) nachweisen
kann,

3.   das 12. Lebensjahr 

vor Beginn des Schuljahres 2010/11 am 30. Juni, 

vor Beginn des Schuljahres 2011/12 am 31. Juli, 

im Schuljahr 2012/13 am 31. August,

im Schuljahr 2013/14 am 30. September, 

im Schuljahr 2014/15 am 31. Oktober, 

im Schuljahr 2015/16 am 30. November,

im Schuljahr 2016/17 am 31. Dezember 

noch nicht vollendet hat; über Ausnahmen in
besonderen Fällen entscheidet die Schulleiterin
oder der Schulleiter.

(3) Für den Bildungsweg der Realschule sind
geeignet 

1. Schülerinnen und Schüler einer öffentlichen oder
staatlich anerkannten Volksschule, wenn sie im
Übertrittszeugnis dieser Schule als geeignet für den

Bildungsweg der Realschule oder des Gymnasiums
bezeichnet sind, 

2. Schülerinnen und Schüler, die mit Erfolg am Pro-
beunterricht teilgenommen haben,

3. Schülerinnen und Schüler einer öffentlichen oder
staatlich anerkannten Grundschule, denen zum
Halbjahr oder zum Ende der Jahrgangsstufe 3 das
Überspringen der Jahrgangsstufe 4 gestattet wor-
den ist,

4. Schülerinnen und Schüler eines öffentlichen oder
staatlich anerkannten Gymnasiums, wenn sie nicht
dem Wiederholungsverbot nach Art. 53 Abs. 3
BayEUG unterliegen.

(4) Es werden auch Schülerinnen und Schüler auf-
genommen, die im Übertrittszeugnis der Jahrgangs-
stufe 4 der Volksschule als bedingt geeignet bezeichnet
sind, wenn sie

1. in einem der Fächer Deutsch und Mathematik min-
destens die Note 2 und in dem anderen mindestens
die Note 3 erreicht und die Erziehungsberechtigten
an einer Beratung an der Realschule teilgenommen
haben, die auch im Rahmen von Informationsver-
anstaltungen erfolgen kann, 

2. in den Fächern Deutsch und Mathematik schlech-
tere als die nach Nr. 1 erforderlichen Noten erreicht,
ohne Erfolg am Probeunterricht teilgenommen,
dabei aber in beiden Fächern die Note 4 erreicht und
die Erziehungsberechtigten an einer individuellen
Beratung an der Realschule teilgenommen haben;
dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die am
Probeunterricht des Gymnasiums teilgenommen
und dabei in beiden Fächern die Note 4 erreicht
haben, 

3. am Probeunterricht des Gymnasiums teilgenom-
men, dabei in einem der beiden Fächer die Note 5
oder die Note 6 erreicht und mit Erfolg am Nach-
holtermin des Probeunterrichts an der Realschule
teilgenommen haben.    

(5) Das Übertrittszeugnis, der mit Erfolg besuchte
Probeunterricht, die Entscheidung über das Über-
springen und das Zeugnis des Gymnasiums gelten nur
für den Übertritt an die Realschule im folgenden
Schuljahr.         

(6) An öffentlichen Heimschulen kann die Auf-
nahme von Externen auf Schülerinnen und Schüler
beschränkt werden, die ihren Wohnsitz im Sinn des
Bürgerlichen Gesetzbuchs im Einzugsbereich der
Schule haben. 

(7) 1Sind mehr Bewerberinnen und Bewerber vor-
handen als im Hinblick auf die räumlichen und
personellen Verhältnisse der Schule aufgenommen
werden können, so bemühen sich die Leiterinnen oder
Leiter der staatlichen und nicht staatlichen Schulen
um einen örtlichen Ausgleich. 2Gelingt dieser nicht, so
entscheidet die oder der Ministerialbeauftragte mit
Wirkung für die öffentlichen Schulen.

(8) Die Aufnahme erfolgt zu Beginn des Schuljahres,
sonst nur aus wichtigem Grund.
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§ 27

Probeunterricht und Entscheidung über die
Aufnahme

(1) 1Für Schülerinnen und Schüler, bei denen die
Voraussetzungen nach § 26 Abs. 3 Nrn. 1, 3, 4 und Abs.
4 Nr. 1 nicht gegeben sind, führt die Realschule einen
Probeunterricht in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik durch. 2In begründeten Ausnahmefällen, z.B.
bei ärztlich nachgewiesener Erkrankung sowie im Fall
des § 26 Abs. 4 Nr. 3, können Schülerinnen und Schüler
am Nachholtermin des Probeunterrichts in den letzten
Tagen der Sommerferien teilnehmen.

(2) 1Der Probeunterricht dauert grundsätzlich drei
Tage. 2Er kann im Fall des Abs. 1 Satz 2 gekürzt wer-
den, wenn es die Zahl der Schülerinnen und Schüler
zulässt. 3Der Probeunterricht kann für benachbarte
Realschulen gemeinsam durchgeführt werden; die
oder der Ministerialbeauftragte kann hierzu Regelun-
gen treffen.  

(3) Schülerinnen und Schüler, die am Probeunter-
richt einer Realschule teilgenommen haben, können
diesen im selben Kalenderjahr nicht wiederholen und
dann auch nicht an der Aufnahmeprüfung für die
Jahrgangsstufe 6 teilnehmen.

(4) Für die Vorbereitung und Durchführung des
Probeunterrichts beruft die Schulleiterin als Vorsit-
zende oder der Schulleiter als Vorsitzender einen Auf-
nahmeausschuss ein.

(5) 1Im Probeunterricht sollen die Schülerinnen und
Schüler in kleineren Unterrichtsgruppen zusammen-
gefasst werden. 2Für jede Unterrichtsgruppe sind min-
destens zwei Mitglieder des Aufnahmeausschusses
verantwortlich, die abwechselnd unterrichten und
beobachten. 3Dem Probeunterricht werden die Anfor-
derungen der zuletzt besuchten Jahrgangsstufe unter
Berücksichtigung der Zielsetzung der Realschule
zugrunde gelegt.

(6) 1Die schriftlichen Aufgaben werden landes-
einheitlich gestellt und von je zwei Fachlehrkräften
benotet; auch mündliche Leistungen werden benotet.
2Die Arbeiten sind zwei Jahre aufzubewahren.  

(7) 1Die Teilnahme am Probeunterricht ist erfolg-
reich, wenn in dem einen Fach mindestens die Note 3
und in dem anderen Fach mindestens die Note 4
erreicht wurde. 2Die Erziehungsberechtigten werden
darüber informiert, ob die Schülerin oder der Schüler
in die Realschule aufgenommen werden kann oder ob
für die Aufnahme noch eine Beratung nach § 26 Abs. 4
Nr. 2 erforderlich ist. 3Die erfolglose Teilnahme am
Probeunterricht wird auf dem Übertrittszeugnis ver-
merkt. 4Werden die Schülerinnen und Schüler nicht
aufgenommen, erhalten die Erziehungsberechtigten
das Übertrittszeugnis zurück.

§ 28

Rückkehr an die Hauptschule

1Schülerinnen und Schüler, die während des
Schuljahres an die Hauptschule wechseln, gelten bei
erneutem Eintritt in die Realschule nur dann als
Wiederholungsschülerinnen und -schüler, wenn der
Wechsel nach dem Ende des ersten Halbjahres erfolgt.
2§ 26 Abs. 2 Nr. 3 und § 56 Abs. 3 bleiben unberührt.

Abschnitt 2

Aufnahme in eine höhere Jahrgangsstufe

§ 29

Voraussetzungen

(1) 1Die Aufnahme in eine höhere Jahrgangsstufe
setzt das Bestehen einer Aufnahmeprüfung und einer
Probezeit voraus. 2§ 26 Abs. 2 Nr. 3 sowie Abs. 5 bis 8
gelten entsprechend.  

(2) 1Die Aufnahmeprüfung entfällt bei der
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern öffent-
licher oder staatlich anerkannter Gymnasien, Wirt-
schaftsschulen und Mittlerer-Reife-Klassen der Haupt-
schulen, wenn 

1. diesen die Erlaubnis zum Vorrücken oder zum
Vorrücken auf Probe in die nächsthöhere Jahr-
gangsstufe erteilt wurde oder

2. deren Jahreszeugnis in Vorrückungsfächern, die
auch in der entsprechenden Jahrgangsstufe der
Realschule unterrichtet werden, nicht mehr als
einmal die Note 5 aufweist.  

2Dies gilt nur in dem auf die Erteilung des Jahres-
zeugnisses folgenden Schuljahr.

(3) 1Die Aufnahmeprüfung entfällt auch bei der
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern öffent-
licher oder staatlich anerkannter Hauptschulen in die
Jahrgangsstufen 6 bis 9, wenn deren Jahreszeugnis der
Hauptschule in den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik eine Durchschnittsnote von mindestens
2,00 aufweist und die Erziehungsberechtigten an
einem Beratungsgespräch an der Realschule teilneh-
men. 2Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Schülerinnen und Schüler der Realschule, der
Wirtschaftsschule sowie der Mittlere-Reife-Klassen
der Hauptschule, denen die Erlaubnis zum Vorrücken
in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versagt wurde,
dürfen im folgenden Schuljahr nicht zu einer Aufnah-
meprüfung für diese Jahrgangsstufe einer Realschule
zugelassen werden.

§ 30

Aufnahmeprüfung

(1) 1Die Aufnahmeprüfung wird schriftlich und
gegebenenfalls mündlich durchgeführt. 2Schriftliche
Arbeiten sind zu fertigen in den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik.  3Die Aufnahmeprüfung
erstreckt sich in der Regel auf alle Vorrückungsfächer
der vorhergehenden Jahrgangsstufe der Realschule.
4Sie entfällt in Fächern, in denen die Bewerberin oder
der Bewerber an der bisher besuchten Schule keinen
Pflichtunterricht hatte, sowie in Fächern, in denen im
Jahreszeugnis des Gymnasiums, der Wirtschaftsschule
sowie der Mittlere-Reife-Klassen der Hauptschule
mindestens die Note 4 oder im Jahreszeugnis der Haupt-
schule mindestens die Note 2 nachgewiesen wird. 

(2) 1Die Entscheidung über das Bestehen der Auf-
nahmeprüfung trifft die Schulleiterin oder der Schul-
leiter. 2Eine nicht bestandene Aufnahmeprüfung kann
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bei entsprechendem Ergebnis als bestandene
Aufnahmeprüfung für eine niedrigere Jahrgangsstufe
gewertet werden. 

§ 31

Nachholfrist, Probezeit

(1) 1In den Pflicht- und Wahlpflichtfächern, in
denen die Schülerin oder der Schüler in der bisherigen
Schule nicht unterrichtet wurde oder die an der
Realschule ein höheres Lehrziel haben, muss die Schü-
lerin oder der Schüler innerhalb einer von der
Schulleiterin oder vom Schulleiter festzusetzenden
Frist, die nicht mehr als ein Schuljahr betragen darf,
eine Prüfung ablegen. 2In dieser Prüfung, die auch in
der Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellun-
gen bestehen kann, ist nachzuweisen, dass die Schüle-
rin oder der Schüler im Unterricht erfolgreich mitar-
beiten kann. 3Bis dahin kann die Schülerin oder der
Schüler von den Leistungsnachweisen in diesen Fä-
chern durch die Schulleiterin oder den Schulleiter
befreit werden.  

(2) 1In der Probezeit wird festgestellt, ob die Schü-
lerin oder der Schüler den Anforderungen der Real-
schule gewachsen ist. 2Über das Bestehen der Probe-
zeit entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter
auf der Grundlage einer Empfehlung der Klassenkon-
ferenz. 

(3) 1Beim Übertritt von einem öffentlichen oder
staatlich anerkannten Gymnasium entfällt die Probe-
zeit, wenn die Schülerin oder der Schüler am Gym-
nasium die Vorrückungserlaubnis für die nächsthö-
here Jahrgangsstufe erhalten hat. 2Dies gilt nicht für
Schülerinnen oder Schüler, die auf Probe vorgerückt
sind. 3§ 29 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Probezeit dauert in der Regel bis zum
Termin des Zwischenzeugnisses. 2In den Fällen des
Abs. 1 endet sie mit Ablauf der festgesetzten Frist. 3Die
Probezeit kann aus besonderen Gründen längstens bis
zum Ende des Schuljahres verlängert werden.
4Schülerinnen und Schüler, deren Probezeit bis zum
Ende des Schuljahres verlängert wurde, unterliegen
den Vorrückungsbestimmungen. 

(5) Schülerinnen und Schüler, die die Probezeit
nicht bestanden haben, können bei ausreichendem
Leistungsstand in die vorhergehende Jahrgangsstufe
zurückverwiesen werden; sie gelten dort nicht als
Wiederholungsschülerinnen und -schüler. 

Abschnitt 3

Gastschülerinnen und Gastschüler

§ 32

Gastschülerinnen und Gastschüler

1Schülerinnen und Schülern, die ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt längere Zeit im Ausland hatten, dort
keine anerkannte deutsche Auslandsschule besucht
haben und sich dem Aufnahmeverfahren zunächst
nicht unterziehen wollen, kann die Schulleiterin oder
der Schulleiter in stets widerruflicher Weise den
Besuch des Unterrichts in einzelnen oder allen Fächern

gestatten. 2Unterliegen solche Schülerinnen und
Schüler der Schulpflicht, so müssen sie am Unterricht
in allen Pflicht- und Wahlpflichtfächern teilnehmen.
3Über den Schulbesuch wird auf Antrag eine Bestäti-
gung ausgestellt. 4Ein Zeugnis kann nur erteilt werden,
wenn die Schülerin und der Schüler auf Grund des
bestandenen Aufnahmeverfahrens die Schule besucht.

Abschnitt 4

Aufnahme in die Abendrealschule
(vgl. Art. 10 BayEUG)

§ 33

Voraussetzungen, Probezeit

(1) In die Abendrealschule werden Bewerberinnen
und Bewerber aufgenommen, die

1. eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine
regelmäßige Berufstätigkeit von insgesamt mindes-
tens zwei Jahren nachweisen,

2. beim Eintritt in die erste Jahrgangsstufe mindestens
17 Jahre alt sind; wenn sie das 45. Lebensjahr voll-
endet haben, nur in besonderen Fällen, 

3. die Hauptschule erfolgreich abgeschlossen oder die
Vollzeitschulpflicht durch den Besuch einer ande-
ren Schule erfüllt haben und

4. berufstätig bleiben; die Abschlussklasse dürfen auch
Personen besuchen, die nicht mehr berufstätig sind. 

(2) 1Als berufstätig sind in der Regel nur Personen
anzusehen, die ihren Lebensunterhalt vorwiegend
durch eigene Tätigkeit bestreiten. 2Pflichtwehrdienst
und Wehrersatzdienst sowie das freiwillige soziale Jahr
werden auf die Berufstätigkeit angerechnet. 3Eine
durch Bescheinigung der Agentur für Arbeit nachge-
wiesene Arbeitslosigkeit kann in begründeten Einzel-
fällen als Berufstätigkeit berücksichtigt werden.

(3) 1Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die
Schulleiterin oder der Schulleiter. 2Für die endgültige
Aufnahme ist das Bestehen einer Probezeit, die längs-
tens bis zum Termin des Zwischenzeugnisses dauert,
Voraussetzung. 3Für das Bestehen der Probezeit gelten
die §§ 29 bis 31 entsprechend.

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die sich bereits
zweimal einer Prüfung zum Erwerb eines mittleren
Schulabschlusses ohne Erfolg unterzogen haben,
können grundsätzlich nicht aufgenommen werden;
die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Ausnah-
men bewilligen. 

Abschnitt 5

Schulwechsel

§ 34

Übertritt an eine andere Realschule
oder in eine andere Wahlpflichtfächergruppe

(1) Für den Übertritt aus einer staatlich genehmig-
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ten an eine öffentliche oder staatlich anerkannte Real-
schule gelten die §§ 28 bis 30 entsprechend.

(2) Während des Schuljahres ist der Übertritt an eine
andere Realschule nur aus wichtigem Grund, insbe-
sondere bei Wohnsitzwechsel, zulässig. 

(3) Ist gegen eine Schülerin oder einen Schüler
wegen einer Verfehlung eine Untersuchung anhängig,
so ist der Übertritt nur zulässig, wenn die bisher
besuchte Schule bestätigt, dass ein Antrag nach Art. 88
Abs. 1 Satz 1 BayEUG nicht gestellt wird. 

(4) Beim Übertritt in eine andere Wahlpflichtfächer-
gruppe gilt § 31 Abs. 1 entsprechend.

§ 35

Unterlagen

(1) 1Beim Übertritt an eine andere Schule legt die
aufnehmende der bisher besuchten Schule eine
Anmeldebestätigung vor. 2Liegt diese bei bestehender
Schulpflicht nicht innerhalb einer Unterrichtszeit von
zwei Wochen nach der Abmeldung vor, so verständigt
die bisher besuchte Schule bei Vorliegen der Voll-
zeitschulpflicht das zuständige Staatliche Schulamt,
bei Vorliegen der Berufsschulpflicht die zuständige
oder nächstgelegene Berufsschule.  

(2) Die bisher besuchte Schule legt der aufnehmen-
den Schule sämtliche Unterlagen einschließlich aller
im laufenden Schuljahr angefallenen schriftlichen und
mündlichen Noten vor. 

Teil 4 

Schulbetrieb

Abschnitt 1

Einrichtung von Klassen und Fächern
(vgl. Art. 49 und 50 BayEUG)

§ 36

Einrichtung von Klassen

1Der Unterricht wird in Klassen erteilt, deren Bil-
dung sich nach pädagogischen, personellen, räum-
lichen und organisatorischen Gegebenheiten richtet.
2Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung von
Klassen an staatlichen Realschulen trifft das Staats-
ministerium für jedes Schuljahr. 3Für Schülerinnen
und Schüler mit nicht deutscher Muttersprache kön-
nen besondere Klassen gebildet werden, in denen
Abweichungen von der Stundentafel zulässig sind.

§ 37

Wahlpflichtfächergruppen (Ausbildungsrichtungen)
(vgl. Art. 6 und 8 BayEUG)

(1) Ausbildungsrichtungen im Sinn des Art. 8 Abs. 3
BayEUG sind die Wahlpflichtfächergruppen. 

(2) Die Entscheidung, welche Wahlpflichtfächer-
gruppen geführt werden, trifft bei den staatlichen
Realschulen die Schulleiterin oder der Schulleiter im
Benehmen mit dem Aufwandsträger und der Lehrer-
konferenz sowie im Einvernehmen mit dem Eltern-
beirat.   

§ 38

Wahlpflichtfächer, Wahlfächer,
Ergänzungsunterricht

(1) 1An staatlichen Schulen kann Unterricht in einer
Wahlpflichtfächergruppe oder in einem Wahlpflicht-
fach eingerichtet werden, wenn mindestens 14 Schüle-
rinnen und Schüler teilnehmen. 2Eine Wahlpflichtfä-
chergruppe oder ein Wahlpflichtfach wird im Rahmen
des schulischen Angebots durch die Erziehungs-
berechtigten gewählt. 

(2) Im Rahmen der Zielsetzung der Realschule und
der verfügbaren Lehrerwochenstunden entscheidet
die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen
mit dem Elternbeirat über die Einrichtung von
Unterricht in Wahlfächern.

(3) 1Der Besuch eines Wahlfachs darf während des
Schuljahres nur mit Genehmigung der Schulleiterin
oder des Schulleiters abgebrochen oder begonnen
werden. 2Über den Ausschluss vom Besuch eines
Wahlfachs entscheidet die Schulleiterin oder der
Schulleiter.

(4) 1Für die Jahrgangsstufe 5 und 6 kann an
staatlichen Schulen in den Fächern Deutsch, Englisch
und Mathematik Ergänzungsunterricht eingerichtet
werden. 2Schülerinnen und Schüler mit Lese- und
Rechtschreibschwäche oder Legastheniker können
besonderen Förderunterricht erhalten. 3In den Fällen
der Sätze 1 und 2 können Parallelgruppen eingerichtet
werden, wenn die Teilnehmer aus verschiedenen
Klassen stammen und bei Bildung von nur einer
Gruppe die Zahl 10 überschritten würde; die
Mindestschülerzahl beträgt fünf. 

Abschnitt 2

Schulbesuch
(vgl. Art. 56 BayEUG)

§ 39

Teilnahme

(1) 1Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus
zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder
an einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung
teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter
Angabe des Grundes zu verständigen. 2Im Fall
fernmündlicher Verständigung ist die schriftliche
Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen.

(2) 1Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichts-
tagen kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen
Zeugnisses verlangen. 2Häufen sich krankheitsbe-
dingte Schulversäumnisse oder bestehen an der
Erkrankung Zweifel, kann die Schule die Vorlage eines
ärztlichen oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen.
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3Wird das Zeugnis nicht vorgelegt, so gilt das
Fernbleiben als unentschuldigt.

(3) 1Schülerinnen und Schüler können auf schrift-
lichen Antrag in begründeten Fällen vom Unterricht in
einzelnen Fächern befreit oder vom Schulbesuch
beurlaubt werden. 2Den Schülerinnen und Schülern
ist ausreichende Gelegenheit zur Erfüllung ihrer
religiösen Pflichten und zur Wahrnehmung religiöser
Veranstaltungen auch außerhalb der Schule zu geben.

(4) 1An den Abendrealschulen können Schülerinnen
und Schüler, die von ihrer beruflichen Tätigkeit her in
einem Fach erhebliche Kenntnisse mitbringen, in
diesem Fach in stets widerruflicher Weise von der
Teilnahme am Unterricht durch die Schulleiterin oder
den Schulleiter befreit werden. 2Sie haben jedoch die
vorgeschriebenen Leistungsnachweise zu erbringen
und müssen an der Abschlussprüfung in diesen
Fächern teilnehmen. 

§ 40

Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler

(1) 1Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich
auf die Zeit, in der die Schülerinnen und Schüler am
Unterricht oder an sonstigen Schulveranstaltungen
teilnehmen, einschließlich einer angemessenen Zeit
vor Beginn und nach Beendigung des Unterrichts oder
der Schulveranstaltungen. 2Auch in Freistunden sind
die Schülerinnen und Schüler zu beaufsichtigen;
Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 10
kann gestattet werden, während der Freistunden die
Schulanlage zu verlassen. 3Während sonstiger Zeiten,
in denen sich Schülerinnen und Schüler in der
Schulanlage aufhalten, hat die Schule für eine
angemessene Beaufsichtigung zu sorgen.

(2) Der Umfang der Aufsichtspflicht richtet sich
nach der geistigen und charakterlichen Reife der zu
beaufsichtigenden Schülerinnen und Schüler.

§ 41

Verbot von Rauschmitteln,
Sicherstellung von Gegenständen

(vgl. Art. 56 BayEUG)

(1) Der Konsum alkoholischer Getränke und
sonstiger Rauschmittel ist innerhalb der Schulanlage
sowie bei verbindlichen schulischen Veranstaltungen
untersagt. 

(2) 1Das Mitbringen und Mitführen von gefähr-
lichen Gegenständen ist den Schülerinnen und Schü-
lern untersagt. 2Die Schule hat solche Gegenstände
wegzunehmen und sicherzustellen. 3In gleicher Weise
kann die Schule bei sonstigen Gegenständen
verfahren, die den Unterricht oder die Ordnung der
Schule stören können oder stören. 4Über die Rückgabe
derartiger Gegenstände entscheidet die Schulleiterin
oder der Schulleiter; in den Fällen des Satzes 2 darf die
Rückgabe, soweit dieser nicht anderweitige Bestim-
mungen entgegenstehen, nur an die Erziehungs-
berechtigten der Schülerin oder des Schülers erfolgen.
5Für Mobilfunktelefone und sonstige digitale Spei-
chermedien gilt die spezielle Regelung in Art. 56 Abs. 5
BayEUG.

§ 42

Beendigung des Schulbesuchs

(1) Der Austritt einer Schülerin oder eines Schülers
aus der Schule ist schriftlich durch einen Erziehungs-
berechtigten zu erklären. 

(2) 1Der Austritt lässt das einmal erworbene Recht
zum Vorrücken unberührt. 2Ein späterer Eintritt in die
nächst höhere Jahrgangsstufe ist nur unter entspre-
chender Beachtung des § 26 Abs. 2 Nr. 3 möglich. 

(3) Bei den Schülerinnen und Schülern öffentlicher
Heimschulen, die nicht als Externe aufgenommen
sind, endet der Schulbesuch unbeschadet des Art. 55
BayEUG mit der Beendigung ihrer Zugehörigkeit zum
Heim, es sei denn, die Schulleiterin oder der Schul-
leiter gestattet die Fortsetzung des Schulverhältnisses.

(4) Die Leitung der zuletzt besuchten Schule hat die
Erfüllung der Schulpflicht zu überprüfen und bei
Vorliegen der Vollzeitschulpflicht das zuständige
Staatliche Schulamt, bei Vorliegen der Berufsschul-
pflicht die zuständige oder nächstgelegene Berufs-
schule zu verständigen.

§ 43

Höchstausbildungsdauer

(1) 1Die Höchstausbildungsdauer beträgt acht
Schuljahre. 2Für die Berechnung der Höchstausbil-
dungsdauer zählen alle an öffentlichen oder staatlich
anerkannten Realschulen, Wirtschaftsschulen, Haupt-
schulen (Mittlere-Reife-Klassen) oder Gymnasien ver-
brachten Schuljahre.

(2) Die Höchstausbildungsdauer gilt auch dann als
überschritten, wenn feststeht, dass der Abschluss der
Schule nicht mehr innerhalb der Höchstausbildungs-
dauer erreicht werden kann.

(3) Die oder der Ministerialbeauftragte kann unter
den Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Ausnahmen
zulassen. 

Abschnitt 3 

Stunden und Fächer
(vgl. Art. 5, 45 bis 48 BayEUG)

§ 44

Stundenplan, Unterrichtszeit

(1) 1Der Stundenplan wird von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter festgesetzt. 2Eine Unterrichts-
stunde dauert 45 Minuten. 

(2) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter setzt die
Unterrichtszeit im Benehmen mit dem Schulforum
und dem Aufgabenträger im Sinn des Art. 1 des
Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs fest.
2Der Unterricht wird von Montag bis Freitag erteilt.

(3) 1An der Abendrealschule findet der Unterricht in
der Regel am Abend und am Samstag statt. 2In der
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letzten Jahrgangsstufe kann an Stelle des Abend-
unterrichts Tagesunterricht erteilt werden.

(4) 1Fällt der Unterricht an mehr als fünf aufeinan-
der folgenden Schultagen aus, so ist die versäumte Zeit
im gleichen Schuljahr nachzuholen. 2Die oder der
Ministerialbeauftragte kann aus besonderen Gründen
Abweichungen hiervon zulassen oder anordnen.

§ 45

Stundentafeln

(1) 1Für die Realschulen und Abendrealschulen
gelten die Stundentafeln nach Anlagen 2 und 3. 2Das
Staatsministerium kann bei Vorliegen besonderer
Umstände Abweichungen von der Stundentafel vor-
nehmen. 3Um einzelne Klassen in einem Fach oder in
mehreren Fächern besonders zu fördern, kann die
Schule zeitlich begrenzt durch Erhöhung der Stun-
denzahl in diesen Fächern und entsprechende Verrin-
gerung in anderen Fächern von der Stundentafel
abweichen. 4Die Entscheidung trifft die Schulleiterin
oder der Schulleiter im Benehmen mit der Lehrer-
konferenz und dem Elternbeirat.  

(2) 1Unterricht in einstündigen Fächern kann auch
in der Form erteilt werden, dass nur in einem
Schulhalbjahr zweistündig unterrichtet wird. 2Findet
der Unterricht im ersten Schulhalbjahr statt, so wird
die Note des Zwischenzeugnisses in das Jahreszeugnis
übernommen. 3Wird der Unterricht nur im zweiten
Schulhalbjahr erteilt, so ist in das Zwischenzeugnis
folgende Bemerkung aufzunehmen: ,,Die Leistungen
im Fach ... werden erst im Jahreszeugnis beurteilt.“.

(3) Schülerinnen und Schülern, die in die
Jahrgangsstufen 8, 9 oder 10 eintreten und an zuvor
besuchten Schulen keinen Unterricht in Englisch
hatten, kann die oder der hierfür bestimmte
Ministerialbeauftragte im Einzelfall zur Vermeidung
einer unbilligen Härte genehmigen, dass Englisch
durch eine andere Fremdsprache ersetzt wird.

§ 46

Religiöse Erziehung, Religionsunterricht
(vgl. Art. 46 BayEUG)

(1) 1Die Schule unterstützt die Erziehungsberech-
tigten bei der religiösen Erziehung der Kinder. 2Schul-
gebet, Schulgottesdienste und Schulandacht sind
Möglichkeiten dieser Unterstützung, die Teilnahme
der Schülerinnen und Schüler ist zu ermöglichen und
zu fördern. 3Die Mitglieder der Schulgemeinschaft
sind verpflichtet, die religiösen Empfindungen aller zu
achten. 

(2) 1Die Abmeldung vom Religionsunterricht muss
schriftlich und spätestens am letzten Unterrichtstag
des Schuljahres mit Wirkung ab dem folgenden
Schuljahr erfolgen; eine spätere Abmeldung ist nur aus
wichtigem Grund zulässig. 2Für den Religionsunter-
richt ist eine Mindestteilnehmerzahl von fünf Schüle-
rinnen und Schülern erforderlich. 

(3) 1Auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberech-
tigten lässt die Schulleiterin oder der Schulleiter
Schülerinnen und Schüler, die keiner Religions-

gemeinschaft angehören, zur Teilnahme am Religions-
unterricht eines Bekenntnisses als Pflichtfach zu,
wenn die Religionsgemeinschaft, für deren Bekenntnis
der betreffende Religionsunterricht eingerichtet ist,
zustimmt und zwingende schulorganisatorische
Gründe nicht entgegenstehen. 2Dies gilt entsprechend
für Schülerinnen und Schüler, für deren Religions-
gemeinschaft Religionsunterricht als ordentliches
Lehrfach für die betreffende Schulart in Bayern an
öffentlichen Schulen nicht eingerichtet ist; in diesem
Fall ist dem Antrag die Zustimmung dieser Religions-
gemeinschaft beizufügen. 3Für den Zeitpunkt des
Antrags und für die Abmeldung vom Religions-
unterricht gilt Abs. 2 Satz 1 entsprechend. 

(4) 1Treten Schülerinnen und Schüler während des
Schuljahres aus dem Religionsunterricht aus, so haben
sie binnen angemessener Frist eine Prüfung über den
bis zum Zeitpunkt des Austritts im Unterrichtsfach
Ethik behandelten Stoff des Schuljahres abzulegen.
2Erfolgt der Austritt während der letzten drei Monate
des Schuljahres, so ist die Prüfung spätestens in der
ersten Unterrichtswoche des folgenden Schuljahres
abzulegen; ihr Ergebnis gilt als Jahresfortgangsnote
im Fach Ethik.

§ 47

Ethikunterricht
(vgl. Art. 47 BayEUG)

Für den Ethikunterricht gelten § 46 Abs. 2 Satz 2
und Abs. 4 entsprechend.

Teil 5

Hausaufgaben, Leistungsnachweise, Vorrücken und
Wiederholen, Zeugnisse

Abschnitt 1

Hausaufgaben und Leistungsnachweise
(vgl. Art. 52 BayEUG)

§ 48

Hausaufgaben

(1) 1Um den Lehrstoff einzuüben und die Schülerin-
nen und Schüler zu eigener Tätigkeit anzuregen,
werden Hausaufgaben gestellt, die von Schülerinnen
und Schülern mit durchschnittlichem Leistungsver-
mögen in angemessener Zeit erledigt werden können.
2Sonntage, Feiertage und Ferien sind von Hausauf-
gaben freizuhalten.

(2) Die Schülerinnen und Schüler führen ein Aufga-
benheft, in das alle schriftlichen, mündlichen und ge-
gebenenfalls praktischen Aufgaben einzutragen sind.

§ 49

Leistungsnachweise

1Große Leistungsnachweise sind Schulaufgaben;
kleine Leistungsnachweise sind Kurzarbeiten, Ste-
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greifaufgaben, fachliche Leistungstests sowie münd-
liche und praktische Leistungen. 2Sie sind möglichst
gleichmäßig über das Schuljahr zu verteilen. 3Über die
Leistungen der Schülerinnen und Schüler führen die
Lehrkräfte Aufzeichnungen. 

§ 50

Große Leistungsnachweise

(1) 1Schulaufgaben sind in folgender Anzahl anzu-
fertigen: 

Vorrückungsfach Jahrgangsstufe

5 6 7 8 9 10

Deutsch 4 4 4 4 3 3

Englisch 4 4 4 4 3 3

Mathematik 
(Wahlpflicht-
fächergruppe I) 4 4 4 4 4 3

Mathematik 
(Wahlpflicht-
fächergruppen II 
und III) 4 4 3 3 3 3

Physik 
(Wahlpflicht-
fächergruppe I) – – 2 2 3 3

Physik 
(Wahlpflicht-
fächergruppen II 
und III) - - - 2 2 2

Betriebswirtschafts-
lehre/Rechnungs-
wesen
(Wahlpflicht-
fächergruppe II) - - 3 3 3 3

Französisch 
(Wahlpflicht-
fächergruppe III) - - 3 3 3 3

Chemie 
(Wahlpflicht-
fächergruppe I) - - - 2 2 2

Chemie 
(Wahlpflicht-
fächergruppen II 
und III) - - - - 2 2

Kunsterziehung, 
Werken, Haushalt 
und Ernährung, 
Sozialwesen 
(als Prüfungsfach 
in Wahlpflicht-
fächergruppe III) - - 3 3 3 3.

2An den Abendrealschulen wird die Anzahl der
Schulaufgaben von der Lehrerkonferenz festgesetzt.

(2) 1In den Fächern Kunsterziehung, Werken sowie
Haushalt und Ernährung wird eine Schulaufgabe als
praktischer Leistungsnachweis durchgeführt. 2Im Fach
Englisch kann in den Jahrgangsstufen 8 und 9 je eine
Schulaufgabe durch eine Überprüfung der mündli-
chen Kommunikationsfähigkeit ersetzt werden. 3Im
Fach Französisch kann in Jahrgangsstufe 9 an die Stelle
der dritten Schulaufgabe eine Sprachzertifikatsprüfung
(z.B. DELF A2 scolaire) oder eine Überprüfung der
mündlichen Kommunikationsfähigkeit treten.  

(3) 1Durch Beschluss der Lehrerkonferenz, der zu
Beginn des Schuljahres zu fassen ist,  kann in den Jahr-
gangsstufen 5 bis 9 in Fächern mit mehr als zwei Schul-
aufgaben eine der Schulaufgaben ersetzt werden durch: 

1. zwei Kurzarbeiten oder

2. ein bewertetes Projekt (z.B. Dokumentation und
Präsentation).

2Wird in den Fächern Englisch oder Französisch in
Jahrgangsstufe 9 von Abs. 2 Satz 2 oder 3 Gebrauch
gemacht, ist in diesen Fächern der Ersatz einer
Schulaufgabe nach Satz 1 nicht möglich. 3Die an die
Stelle einer Schulaufgabe tretenden Leistungsnach-
weise müssen den Anforderungen einer Schulaufgabe
gleichwertig sein. 4In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1
muss die Entscheidung für ein Fach bzw. Wahl-
pflichtfach für alle Klassen einer Jahrgangsstufe ein-
heitlich getroffen werden. 5Die Zahl der Schulauf-
gaben und der sie gegebenenfalls ersetzenden Leis-
tungsnachweise wird den Erziehungsberechtigten zu
Beginn des Schuljahres mitgeteilt. 

(4) 1Schulaufgaben im Fach Deutsch sind zusam-
menhängende Texte, insbesondere Aufsätze bzw. text-
gebundene Aufsätze. 2In den Jahrgangsstufen 5 bis 7
kann jeweils eine Aufgabe aus dem Bereich der Recht-
schreibung und der Grammatik als eine Schulaufgabe
gegeben werden. 

(5) 1Schulaufgaben werden spätestens eine Woche
vorher angekündigt. 2An einem Tag darf nicht mehr als
eine Schulaufgabe, in einer Woche sollen nicht mehr
als zwei Schulaufgaben abgehalten werden. 

(6) Die Verwendung von Hilfsmitteln richtet sich
nach gesondert erlassenen Bestimmungen.

(7) 1Auf eine Schulaufgabe sind höchstens 60
Minuten zu verwenden. 2Bei Aufsätzen und prakti-
schen Leistungsnachweisen ist die Arbeitszeit ent-
sprechend der Themenstellung zu steigern. 3In der
Jahrgangsstufe 10 können in den Fächern der Ab-
schlussprüfung höchstens zwei Schulaufgaben bis
zum Umfang einer Prüfungsaufgabe gehalten werden. 

(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann nach
Rücksprache mit der Lehrkraft und der Fachbetreue-
rin oder dem Fachbetreuer einen großen Leistungs-
nachweis für ungültig erklären und die Erhebung eines
neuen anordnen, wenn die Anforderungen für die
Jahrgangsstufe nicht angemessen waren oder der
Lehrstoff nicht genügend vorbereitet war.

§ 51

Kleine Leistungsnachweise

(1) 1Kurzarbeiten werden spätestens eine Woche
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vorher angekündigt. 2Sie erstrecken sich auf den
Inhalt von höchstens sechs unmittelbar vorhergegan-
gener Unterrichtsstunden sowie auf Grundkenntnisse.
3Kurzarbeiten müssen sich vom Umfang einer Schul-
aufgabe deutlich unterscheiden und sollen mit einem
Zeitaufwand von höchstens 30 Minuten bearbeitet
werden können. 4Die Entscheidung, ob Kurzarbeiten
geschrieben  werden, trifft die Lehrerkonferenz zu Be-
ginn des Schuljahres; § 50 Abs. 3 Satz 5 gilt ent-
sprechend.  

(2) 1Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt.
2Sie werden schriftlich bearbeitet und beschränken
sich auf den Inhalt der vorhergegangenen Unterrichts-
stunde einschließlich der Grundkenntnisse. 3Die Bear-
beitungszeit beträgt nicht mehr als 20 Minuten.

(3) 1Fachliche Leistungstests können nach Maßgabe
näherer Bestimmungen des Staatsministeriums durch-
geführt werden. 2Sie werden spätestens eine Woche
vorher angekündigt. 3An dem Tag, an dem die Klasse
einen fachlichen Leistungstest schreibt, werden Schul-
aufgaben, Kurzarbeiten und Stegreifaufgaben nicht
gehalten. 

(4) Mündliche Leistungsnachweise sind Rechen-
schaftsablagen, Referate und Unterrichtsbeiträge. 

(5) Praktische Leistungsnachweise sind zu erbrin-
gen in den Fächern Sport, Musik, Kunsterziehung,
Werken, Textiles Gestalten, Haushalt und Ernährung
sowie Informationstechnologie.

(6) 1Die Zahl der Kurzarbeiten und Stegreifauf-
gaben sowie der mündlichen und praktischen Leis-
tungsnachweise bestimmt die Lehrkraft des betref-
fenden Fachs. 2In jedem Schulhalbjahr sind je Fach
insgesamt mindestens zwei, in mehr als zweistündigen
Fächern mindestens drei Leistungsnachweise nach
Satz 1 zu fordern, davon in zwei- und mehrstündigen
Vorrückungsfächern mindestens ein Leistungsnach-
weis im Sinn von Abs. 4. 3Im Fall des § 45 Abs. 2 sind
die für das Schuljahr vorgeschriebenen Leistungs-
nachweise jeweils im Schulhalbjahr zu erbringen.

(7) 1Für Kurzarbeiten und Stegreifaufgaben gilt § 50
Abs. 6 entsprechend. 2An einem Tag darf nicht mehr 
als eine Schulaufgabe oder eine Kurzarbeit geschrie-
ben werden. 3An Tagen, an denen die Klasse eine
Schulaufgabe oder eine Kurzarbeit schreibt, werden
Stegreifaufgaben nicht gegeben. 4In einer Woche
sollen höchstens drei angekündigte schriftliche Leis-
tungsnachweise gehalten werden, davon höchstens
zwei Schulaufgaben.

(8) § 50 Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 52

Korrektur, Besprechung, Aufbewahrung und
Einsichtnahme

(1) 1Schriftliche Leistungsnachweise sollen von den
Lehrkräften innerhalb zweier Wochen korrigiert,
benotet, an die Schülerinnen und Schüler zurück-
gegeben und mit ihnen besprochen werden. 2Eine
Schulaufgabe darf nicht geschrieben werden, bevor
die vorausgegangene Schulaufgabe im selben Fach
zurückgegeben und besprochen worden ist. 

(2) 1Schulaufgaben und Kurzarbeiten werden den
Schülerinnen und Schülern zur Kenntnisnahme durch
die Erziehungsberechtigten mit nach Hause gegeben,
bei fachlichen Leistungstests und Stegreifaufgaben
kann dies geschehen. 2Die Leistungsnachweise sind
innerhalb einer Woche unverändert an die Schule
zurückzugeben; andernfalls kann die Hinausgabe
weiterer Leistungsnachweise unterbleiben.

(3) 1Schriftliche Leistungsnachweise werden von
der Schule für die Dauer von zwei Schuljahren nach
Ablauf des Schuljahres aufbewahrt, in dem sie
geschrieben worden sind. 2Zeichnungen, Werkstücke
und andere praktische Arbeiten können nach der
Bewertung an die Schülerinnen und Schüler zurück-
gegeben werden.

(4) Die Schülerinnen und Schüler und ihre Erzie-
hungsberechtigten können Einsicht in die Leistungs-
nachweise nehmen, beim Aufnahmeverfahren und bei
der Abschlussprüfung erst nach deren Abschluss. 

§ 53

Bewertung der Leistungen

(1) Die Bewertung erfolgt mit den Notenstufen
gemäß Art. 52 Abs. 2 BayEUG.  

(2) 1Erläuterungen und Schlussbemerkungen
können auf Arbeiten angebracht werden. 2Bei
Schulaufgaben im Fach Deutsch muss dies geschehen.
3Bei der Bewertung einer schriftlichen Arbeit kann die
äußere Form mit berücksichtigt werden. 4Bei schrift-
lichen Arbeiten sind Verstöße gegen die Sprachrichtig-
keit und schwerere Ausdrucksmängel zu kennzeich-
nen, im Fach Deutsch und in den Fremdsprachen sind
sie zu bewerten.

(3) 1Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler bei
der Anfertigung einer zu benotenden schriftlichen
oder praktischen Arbeit unerlaubter Hilfe (Unter-
schleif), so wird die Arbeit abgenommen und mit der
Note 6 bewertet. 2Bei Versuch kann ebenso verfahren
werden. 3Als Versuch gilt auch das Bereithalten nicht
zugelassener Hilfsmittel.

(4) Nach Beginn der Leistungserhebung können
gesundheitliche Gründe der Schülerin oder des
Schülers, denen zufolge der Leistungsnachweis nicht
gewertet werden soll, in der Regel nicht mehr
anerkannt werden.   

(5) Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler ohne
ausreichende Entschuldigung einen angekündigten
Leistungsnachweis oder wird eine Leistung verwei-
gert, so wird die Note 6 erteilt. § 76 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

(7) § 66 Abs. 5 Satz 1 gilt entsprechend; die oder der
Ministerialbeauftragte kann Sonderregelungen tref-
fen.

§ 54

Nachholung von Leistungsnachweisen

(1) 1Versäumen Schülerinnen und Schüler einen
angekündigten Leistungsnachweis mit ausreichender

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15/2007472



Entschuldigung, so erhalten sie einen Nachtermin.
2Versäumen sie mehrere angekündigte Leistungsnach-
weise mit ausreichender Entschuldigung, so kann je
Fach ein Nachtermin für mehrere Leistungsnachweise
angesetzt werden.

(2) 1Wird auch der Nachtermin mit ausreichender
Entschuldigung versäumt, so kann eine Ersatzprüfung
angesetzt werden, die sich über den gesamten bis dahin
behandelten Unterrichtsstoff des Schuljahres erstre-
cken kann. 2Eine Ersatzprüfung kann auch angesetzt
werden, wenn in einem Fach wegen der Versäumnisse
der Schülerin oder des Schülers keine hinreichenden
kleinen Leistungsnachweise vorliegen.

(3) 1Eine Ersatzprüfung kann in einem Fach nur
einmal im Schulhalbjahr stattfinden. 2Der Termin der
Ersatzprüfung ist der Schülerin oder dem Schüler und
den Erziehungsberechtigten spätestens eine Woche
vorher mitzuteilen. 3Mit dem Termin ist der Prüfungs-
stoff bekannt zu geben.

(4) 1Nimmt die Schülerin oder der Schüler an der
Ersatzprüfung wegen Erkrankung nicht teil, so muss
die Erkrankung durch ärztliches Zeugnis nachgewie-
sen werden. 2Die Schule kann die Vorlage eines schul-
ärztlichen Zeugnisses verlangen.

§ 55

Bildung der Jahresfortgangsnote

(1) 1Bei der Bildung der Jahresfortgangsnote befin-
det die Lehrkraft entsprechend dem Umfang und
Schwierigkeitsgrad der einzelnen Leistungsnachweise
auch über deren Gewichtung. 2Die Note des Zwischen-
zeugnisses bleibt außer Betracht. 

(2) 1Die Jahresfortgangsnote wird aus den Noten der
schriftlichen, der mündlichen und gegebenenfalls der
praktischen Leistungsnachweise gebildet. 2Fachliche
Leistungstests zählen wie zusätzliche kleine Leis-
tungsnachweise. 3Die Noten aus den Schulaufgaben
und den gegebenenfalls an ihre Stelle tretenden Leis-
tungsnachweisen haben doppeltes Gewicht. 

(3) Hat eine Schülerin oder ein Schüler außerhalb
des stundenplanmäßigen Unterrichts in Schulveran-
staltungen besondere Leistungen erbracht und ist eine
eindeutige fachliche Zuordnung möglich, so können
diese in der Jahresfortgangsnote im entsprechenden
Fach angemessen berücksichtigt werden.

Abschnitt 2

Vorrücken und Wiederholen
(vgl. Art. 53 BayEUG)

§ 56

Entscheidung über das Vorrücken

(1) 1Die Grundlage für die Entscheidung über das
Vorrücken bilden die Leistungen in den Vor-
rückungsfächern. 2Vom Vorrücken sind Schülerinnen
und Schüler ausgeschlossen, deren Jahreszeugnis

1. in einem Vorrückungsfach die Note 6 oder

2. in zwei Vorrückungsfächern die Note 5 

aufweist, sofern nicht gemäß § 58 das Vorrücken auf
Probe gestattet oder gemäß § 59 eine Nachprüfung
erfolgreich abgelegt wird. 3Eine Bemerkung in einem
Vorrückungsfach gemäß § 64 Abs. 5 steht hinsichtlich
des Vorrückens einer Note 6 gleich. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern mit nicht deut-
scher Sprache, die keinen eigenständigen Deutschun-
terricht erhalten haben, und bei Aussiedler-
schülerinnen und -schülern sind in den ersten beiden
Jahren des Schulbesuchs in der Bundesrepublik
Deutschland unzureichende Leistungen im Fach
Deutsch in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 bei der Ent-
scheidung über das Vorrücken nicht zu berück-
sichtigen.

(3) 1Treten Schülerinnen und Schüler später als
zwei Monate vor Unterrichtsbeendigung aus der
Schule aus, ohne an eine andere Realschule überzu-
treten, so stellt die Klassenkonferenz die Noten fest.
2Gleichzeitig entscheidet sie, ob die Schülerinnen und
Schüler bei weiterem Verbleib an der Schule die
Erlaubnis zum Vorrücken erhalten hätten; die Fest-
stellung wird mit Begründung in die Niederschrift
aufgenommen. 3Schülerinnen und Schüler, deren
Bescheinigung nach § 65 Satz 1 keine Bemerkung über
die Erlaubnis zum Vorrücken enthält, können im
darauf folgenden Schuljahr zu einer Aufnahmeprü-
fung für die nächsthöhere Jahrgangsstufe nicht zuge-
lassen werden. 4Bei Wiedereintritt in die gleiche Jahr-
gangsstufe gelten sie als Wiederholungsschülerinnen
und -schüler. 

§ 57

Vorrückungsfächer

(1) 1Vorrückungsfächer sind alle Pflicht- und
Wahlpflichtfächer. 2Ausgenommen sind Musik, Sport
und Textiles Gestalten, ferner Kunsterziehung und
Werken, sofern diese Fächer nicht Wahlpflichtfächer
in der Wahlpflichtfächergruppe III sind.

(2) An den Abendrealschulen sind alle Pflicht- und
Wahlpflichtfächer Vorrückungsfächer.

§ 58

Vorrücken auf Probe

(1) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5
bis 9, die wegen Note 6 in einem oder Note 5 in zwei
Vorrückungsfächern das Ziel der jeweiligen Jahr-
gangsstufe erstmals nicht erreicht haben, können mit
Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten auf
Probe vorrücken, wenn sie in den Fächern Deutsch,
Englisch, Mathematik und in dem jeweiligen gruppen-
spezifischen Wahlpflichtfach nach § 68 Abs. 1 Satz 1
keine schlechtere Note als einmal Note 5 haben und die
Lehrerkonferenz zu der Auffassung gelangt, dass die
Schülerinnen und Schüler die Mängel in den Fächern,
in denen sie keine ausreichenden Leistungen erzielt
haben, in absehbarer Zeit beheben werden. 

(2) Wird einer Schülerin oder einem Schüler das
Vorrücken auf Probe nach Abs. 1 oder nach Art. 53 Abs. 6
Satz 2 BayEUG gestattet, so wird in das Jahreszeugnis

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15/2007 473



folgende Bemerkung aufgenommen: ,,Die Schülerin
bzw. der Schüler erhält die vorläufige Erlaubnis zum
Besuch der Jahrgangsstufe ... “.

(3) 1Die Probezeit dauert im Fall des Abs. 1 bis zum
15. Dezember, im Fall des Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG
bis zum Termin des Zwischenzeugnisses. 2Sie kann von
der Klassenkonferenz in besonderen Fällen um höchs-
tens zwei Monate verlängert werden. 3Die Lehrerkon-
ferenz entscheidet, ob die Schülerin oder der Schüler
die Probezeit bestanden hat oder zurückverwiesen
wird. 4Zurückverwiesene Schülerinnen und Schüler,
denen das Vorrücken auf Probe nach Art. 53 Abs. 6 
Satz 2 BayEUG gestattet wurde, gelten nicht als
Wiederholungsschülerinnen und -schüler.

§ 59

Nachprüfung

(1) 1Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
7 bis 9, die wegen Note 6 in einem oder Note 5 in zwei
Vorrückungsfächern das Ziel der Jahrgangsstufe nicht
erreicht haben, die aber in keinem weiteren Vor-
rückungsfach schlechtere als ausreichende Leistungen
aufweisen, können vorrücken, wenn sie sich einer
Nachprüfung erfolgreich unterzogen haben. 2Diese
findet in den letzten Tagen der Sommerferien statt.

(2) Von der Nachprüfung ausgeschlossen sind Schü-
lerinnen und Schüler mit der Note 6 im Fach Deutsch
und Schülerinnen und Schüler, die die betreffende
Jahrgangsstufe zum zweiten Mal besuchen.  

(3) Die Lehrerkonferenz entscheidet, ob Schülerin-
nen und Schüler, die von einer Mittlere-Reife-Klasse
der Hauptschule, von einer Wirtschaftsschule oder
einem Gymnasium in die Realschule übergetreten sind
und die betreffende Jahrgangsstufe bereits einmal
besucht haben, zur Nachprüfung zugelassen werden.

(4) 1Die Teilnahme an der Nachprüfung setzt einen
Antrag der Erziehungsberechtigten voraus, der spä-
testens am dritten Werktag nach Aushändigung des
Jahreszeugnisses bei der Schule vorliegen muss. 2Die
Schülerinnen und Schüler können bei einem Wohn-
sitzwechsel die Nachprüfung auch an der neuen Schule
ablegen.

(5) 1Die Schülerinnen und Schüler haben sich der
Nachprüfung in den Vorrückungsfächern zu unterzie-
hen, in denen ihre Leistungen schlechter als ,,ausrei-
chend“ waren. 2Die Prüfung wird schriftlich durch-
geführt und hat in jedem Fach etwa den Umfang einer
Schulaufgabe. 3Den Prüfungen liegt der Lehrstoff der
zuletzt besuchten Jahrgangsstufe zugrunde.

(6) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt das
Bestehen und damit das Vorrücken fest, sofern in der
Nachprüfung Noten erzielt wurden, mit denen Schü-
lerinnen und Schüler unter Anwendung der Vor-
rückungsbestimmungen hätten vorrücken dürfen.
2Schülerinnen und Schüler, die sich der Nachprüfung
erfolgreich unterzogen haben, erhalten auf dem
Jahreszeugnis einen Vermerk darüber, dass sie auf
Grund einer bestandenen Nachprüfung in die nächst-
höhere Jahrgangsstufe vorrücken dürfen.

(7) Die Bestimmungen für die Nachprüfung gelten

für Schülerinnen und Schüler der zweiten Jahrgangs-
stufe der Abendrealschulen entsprechend.

§ 60

Überspringen einer Jahrgangsstufe

1Die Lehrerkonferenz kann besonders befähigten
Schülerinnen und Schülern das Überspringen einer
Jahrgangsstufe gestatten, wenn zu erwarten ist, dass
sie nach ihrer Reife und Leistungsfähigkeit den Anfor-
derungen gewachsen sind. 2Die Schülerinnen und
Schüler  rücken auf Probe vor. 3Hinsichtlich der Probe-
zeit gilt § 31 entsprechend.

§ 61

Freiwilliges Wiederholen

(1) 1Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können
Schülerinnen und Schüler freiwillig wiederholen
oder spätestens bis zum Ende des Kalenderjahres in
die vorherige Jahrgangsstufe zurücktreten. 2Diese
Schülerinnen und Schüler gelten nicht als Wieder-
holungsschülerinnen und -schüler.

(2) Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangs-
stufe freiwillig wiederholen, aber dabei das Ziel der
Jahrgangsstufe nicht erreichen, erhalten anstelle des
Jahreszeugnisses eine Bestätigung über das freiwillige
Wiederholen und die dabei gezeigten Leistungen mit
der Bemerkung, dass das Vorrücken auf Grund des
früheren Jahreszeugnisses gestattet wird.

(3) Schülerinnen und Schüler, die im abgelaufenen
Schuljahr infolge nachgewiesener erheblicher Beein-
trächtigungen ohne eigenes Verschulden wegen Leis-
tungsminderungen die Voraussetzungen zum Vor-
rücken nicht erfüllten (z.B. wegen Krankheit) und
denen das Vorrücken auf Probe nicht gestattet wurde,
gelten nicht als Wiederholungsschülerinnen und 
-schüler.

§ 62

Verbot des Wiederholens

(1) Ist das Wiederholen nach Art. 53 Abs. 3 oder 
Art. 55 Abs. 1 Nr. 6 BayEUG nicht zulässig, so wird dies
im Jahreszeugnis eigens vermerkt.

(2) Über eine Befreiung von den Folgen des Art. 53
Abs. 3 BayEUG entscheidet die Lehrerkonferenz von
Amts wegen.

Abschnitt 3 

Schülerbogen, Zeugnisse

§ 63

Schülerbogen

(1) 1Die Schule führt für alle Schülerinnen und
Schüler einen Schülerbogen. 2In diesen werden die für
den schulischen Bildungsweg wesentlichen Feststel-
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lungen, Beobachtungen und Empfehlungen aufge-
nommen. 

(2) 1Der Schülerbogen wird beim Schulwechsel an
die aufnehmende öffentliche oder staatlich anerkannte
Schule weitergegeben. 2Er verbleibt mindestens 
20 Jahre bei der zuletzt besuchten Schule. 

(3) Die Erziehungsberechtigten können den Schü-
lerbogen einsehen. 

§ 64

Zwischen- und Jahreszeugnisse

(1) 1Über die in den Pflichtfächern und Wahlpflicht-
fächern erzielten Leistungen werden am letzten Unter-
richtstag der zweiten vollen Woche im Februar
Zwischenzeugnisse und am letzten Unterrichtstag des
Schuljahres Jahreszeugnisse nach den vom Staats-
ministerium herausgegebenen Mustern ausgegeben.
2Die Teilnahme am Wahlunterricht wird durch eine
den erzielten Fortschritt kennzeichnende Bemerkung
bestätigt; ohne ausreichenden Erfolg besuchter
Wahlunterricht wird nicht erwähnt. 

(2) 1Das Zwischenzeugnis kann in den Jahrgangs-
stufen 5 bis 8 für alle oder einzelne Jahrgangsstufen,
nicht jedoch für einzelne Klassen, durch mindestens
zwei schriftliche Informationen über das Notenbild
der Schülerinnen und Schüler ersetzt werden. 2Die
Entscheidung trifft die Lehrerkonferenz im Einver-
nehmen mit dem Elternbeirat vor Unterrichtsbeginn
des Schuljahres. 3Unabhängig davon stellt die Schule
Schülerinnen und Schülern in begründeten Fällen,
insbesondere für Bewerbungszwecke, auf Antrag ein
Zwischenzeugnis nach  Abs. 1 gegebenenfalls auch
nachträglich aus.   

(3) 1Wenn es die Leistungen einer Schülerin oder
eines Schülers im ersten Schulhalbjahr fraglich
erscheinen lassen, ob ihr oder ihm am Schluss des
Schuljahres die Erlaubnis zum Vorrücken erteilt
werden kann, wird die Gefährdung im Zwischenzeug-
nis bzw. in den Informationen über das Notenbild
angegeben; besteht die Gefahr, dass die Schülerin oder
der Schüler die Jahrgangsstufe gemäß Art. 53 Abs. 3
BayEUG oder wegen Überschreitens der Höchstaus-
bildungsdauer gemäß § 43 nicht mehr wiederholen
darf, so wird darauf besonders hingewiesen. 2Ab
Jahrgangsstufe 9 sind die Erziehungsberechtigten
hiervon sowie von der Gefährdung des Bestehens der
Abschlussprüfung durch ein gesondertes Schreiben zu
benachrichtigen.

(4) 1Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern
bestätigen die Erziehungsberechtigten durch Unter-
schrift, dass sie vom Zwischenzeugnis bzw. von den
Informationen über das Notenbild Kenntnis genom-
men haben. 2Das unterschriebene Zeugnis bzw. die
Informationen über das Notenbild sind der Klassen-
leiterin oder dem Klassenleiter vorzulegen und werden
den Schülerinnen und Schülern spätestens am Schul-
jahresende zurückgegeben.

(5) Hat eine Schülerin oder ein Schüler in einem
Unterrichtsfach keine hinreichenden Leistungsnach-
weise erbracht und mit ausreichender Entschuldigung
weder an Nachterminen noch an einer Ersatzprüfung

teilgenommen, so wird anstelle einer Note eine ent-
sprechende Bemerkung mit der Folge des § 56 Abs. 1
Satz 3 aufgenommen. 

(6) 1War eine Schülerin oder ein Schüler gemäß § 39
Abs. 3 Satz 1 von der Teilnahme am Unterricht im Fach
Sport befreit, so erhält sie oder er an Stelle einer Note
im Zeugnis eine entsprechende Bemerkung. 2Entspre-
chendes gilt in musischen und praktischen Fächern.

(7) Bei Schülerinnen und Schülern mit nicht
deutscher Muttersprache, die keinen eigenständigen
Deutschunterricht erhalten haben, und Aussiedler-
schülerinnen und -schülern kann in den ersten beiden
Jahren des Schulbesuchs in der Bundesrepublik
Deutschland die Benotung im Fach Deutsch in den
Jahrgangsstufen 5 bis 9 durch eine allgemeine Bewer-
tung der mündlichen und schriftlichen Ausdrucks-
und Verständigungsfähigkeit ersetzt oder erläutert
werden.

(8) 1In das Jahreszeugnis ist eine allgemeine Bemer-
kung im Sinn des Art. 52 Abs. 3 Satz 3 BayEUG über
Anlagen, Mitarbeit und Verhalten der Schülerin oder
des Schülers aufzunehmen, in das Zwischenzeugnis
eine Bemerkung über Mitarbeit und Verhalten. 2Ord-
nungsmaßnahmen werden nur aus besonderem Anlass
erwähnt. 3In den Jahrgangsstufen 9 und 10 dürfen die
Zeugnisse keine Bemerkung enthalten, die den Über-
tritt in das Berufsleben erschwert. 4Im Zeugnis der
Abendrealschule kann auf die Bemerkung verzichtet
werden. 5Auf Wunsch der Schülerin oder des Schülers
sind Tätigkeiten in der Schülermitverantwortung, als
Schülerlotse oder sonstige freiwillige Tätigkeiten für
die Schulgemeinschaft zu vermerken.  

(9) 1Die Entscheidung über das Vorrücken muss im
Jahreszeugnis vermerkt sein. 2In ein Jahreszeugnis,
das den Anforderungen des § 29 der Volksschulord-
nung entspricht, wird auf Antrag folgender Vermerk
eingetragen: ,,Die mit diesem Zeugnis nachgewiesene
Schulbildung schließt die Berechtigungen des erfolg-
reichen Hauptschulabschlusses ein.“.

(10) 1Die Zeugnisse werden von der Klassenleiterin
oder dem Klassenleiter entworfen und von der
Klassenkonferenz festgesetzt. 2In den Fällen des Vor-
rückens auf Probe spricht die Klassenkonferenz eine
Empfehlung aus, die Entscheidung trifft die Lehrer-
konferenz.  

§ 65

Bescheinigung über die Dauer des Schulbesuchs

1Verlassen Schülerinnen und Schüler während des
Schuljahres die Schule oder werden sie entlassen, so
erhalten sie auf schriftlichen Antrag für das laufende
Schuljahr eine Bescheinigung über die Dauer des
Schulbesuchs und die bis zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens erzielten Leistungen. 2Wenn sie innerhalb
der letzten zwei Monate vor Schuljahresende aus-
scheiden, erhalten sie außerdem eine Bemerkung über
die Aussicht auf das Erreichen des Ziels der Jahr-
gangsstufe. 3Die Schule kann eine Bescheinigung
zurückbehalten, wenn ein von der Schülerin oder dem
Schüler zurückzugebendes Lernmittel trotz wieder-
holter Mahnung weder zurückgegeben noch zu seinem
Zeitwert ersetzt wird.
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Teil 6

Prüfungen

Abschnitt 1

Abschlussprüfung
(vgl. Art. 54 BayEUG)

§ 66

Prüfungsausschuss

(1) 1Mitglieder des Prüfungsausschusses sind alle
Lehrkräfte der Jahrgangsstufe 10. 2Die Vorsitzende
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann
weitere Lehrkräfte in den Prüfungsausschuss berufen. 

(2) 1Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses hat insbesondere folgende Aufgaben
und Befugnisse. 2Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 

1. setzt im Benehmen mit dem Prüfungsausschuss
Beginn und Zeiteinteilung der mündlichen und
praktischen Prüfung fest,

2. kann für die mündliche Prüfung aus den Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses Unterausschüsse mit
mindestens zwei fachlich zuständigen Lehrkräften
bilden; verfügt eine Schule in den zu prüfenden
Fächern nicht über zwei fachlich zuständige Lehr-
kräfte, so kann eine andere Lehrkraft in den
Unterausschuss berufen werden,

3. ist berechtigt und verpflichtet, etwaige Bedenken
gegen die Benotung der Prüfungsarbeiten dem
Prüfungsausschuss vor Beginn der mündlichen Prü-
fung darzulegen und eine Entscheidung des Prü-
fungsausschusses herbeizuführen,

4. muss einen Beschluss beanstanden, den Vollzug
aussetzen und die Entscheidung der oder des Minis-
terialbeauftragten herbeiführen, wenn sie oder er
der Auffassung ist, dass der Beschluss gegen Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften verstößt,

5. hat das Recht, in die Prüfungsvorgänge einzugreifen
und selbst Fragen zu stellen und

6. erledigt alle Prüfungsangelegenheiten, die durch
die Schulordnung nicht ausdrücklich dem Prü-
fungsausschuss, dem Unterausschuss oder den Prü-
fern zugewiesen sind.

(3) 1Das Staatsministerium kann für jede öffentliche
oder staatlich anerkannte Schule eine Vorsitzende
oder einen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
bestellen.2Wer den Vorsitz führt hat folgende zusätz-
liche Befugnisse:

1. Er kann auch Lehrkräfte anderer Realschulen in
den Prüfungsausschuss berufen.

2. Er kann die Jahresfortgangsnoten sowie die Bewer-
tung der von den Schülerinnen und Schülern wäh-
rend des Schuljahres erbrachten schriftlichen und
praktischen Leistungsnachweise und der schrift-
lichen und praktischen Prüfungsarbeiten überprü-

fen und nach Anhörung des Prüfungsausschusses
die Bewertung der schriftlichen und praktischen
Prüfungsarbeiten ändern. Die Änderung der
Bewertung vermerkt sie oder er auf der Arbeit und
bestätigt sie durch Unterschrift. In die Nieder-
schrift über die Abschlussprüfung werden entspre-
chende Vermerke aufgenommen.

(4) 1Der Prüfungsausschuss entscheidet mit ein-
facher Mehrheit. 2Stimmenthaltung ist nicht zulässig.
3Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden.

(5) 1Von einer Prüfungstätigkeit ist ausgeschlossen,
wer das Sorgerecht über die Schülerin oder den
Schüler hat oder zu ihr oder zu ihm in nahen
persönlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen steht.
2Kommt ein derartiger Ausschluss in Betracht, so ist
dies bis spätestens 1. November des der Abschluss-
prüfung vorausgehenden Jahres der oder dem Ministe-
rialbeauftragten zu melden, die oder der eine Sonder-
regelung treffen kann. 

(6) 1Über Aufgabenstellung, Verlauf und Ergebnis
der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von
der Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses und von der Schriftführerin oder vom
Schriftführer unterzeichnet wird. 2Der Niederschrift
wird als Anlage ein Verzeichnis beigegeben, das die von
jeder Schülerin und jedem Schüler in der schriftlichen,
mündlichen und praktischen Prüfung sowie im Jahres-
fortgang in den einzelnen Fächern erzielten Noten
einschließlich der Prüfungsnoten und Gesamtnoten
enthält. 

§ 67

Festsetzung der Jahresfortgangsnoten

1Vor Beginn der schriftlichen Abschlussprüfung
setzt die Klassenkonferenz die Jahresfortgangsnoten
fest. 2Diese werden den Schülerinnen und Schülern
vor der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. 3Schüle-
rinnen und Schüler, denen bereits auf Grund der
Jahresfortgangsnoten in Nichtprüfungsfächern das
Abschlusszeugnis zu versagen ist, nehmen an der
Abschlussprüfung nicht teil.

§ 68

Schriftliche Prüfung

(1) 1Die schriftliche Prüfung erstreckt sich unter
besonderer Berücksichtigung der Jahrgangsstufe 10
auf die Lernziele und -inhalte der Fächer Deutsch und
Englisch sowie  

1. der Fächer Mathematik I und Physik in der Wahl-
pflichtfächergruppe I, 

2. der Fächer Mathematik II und Betriebswirtschafts-
lehre/Rechnungswesen in der Wahlpflichtfächer-
gruppe II oder

3. des Faches Mathematik II in der Wahlpflichtfächer-
gruppe III und des jeweiligen Wahlpflichtfaches
Französisch oder Kunsterziehung oder Werken oder
Haushalt und Ernährung oder Sozialwesen bzw. an
Abendrealschulen Soziallehre.
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2In den Fällen des § 45 Abs. 3 kann an die Stelle von
Englisch die Ersatzfremdsprache treten.

(2) 1Das Staatsministerium stellt einheitliche Auf-
gaben und legt deren Art sowie die Bearbeitungszeit
fest. 2Gleiche Aufgaben sind zur gleichen Zeit zu
bearbeiten. 3Aus mehreren zur Wahl gestellten Auf-
gaben wählt die Vorsitzende oder der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses im Benehmen mit den fachlich
zuständigen Lehrkräften des Prüfungsausschusses am
Prüfungstag oder an dem vom Staatsministerium
angegebenen Tag eine Aufgabe oder Aufgabengruppe
aus. 4Bei Parallelklassen können für jede Klasse
verschiedene Aufgaben bestimmt werden.  

(3) § 50 Abs. 6 gilt entsprechend.

(4) 1Während der Prüfung führen mindestens zwei
Lehrkräfte die Aufsicht. 2Die Schülerinnen und Schü-
ler dürfen den Prüfungsraum während der Prüfung
nur mit Erlaubnis einer Aufsicht führenden Lehrkraft
verlassen; die Erlaubnis kann jeweils nur einer
Schülerin oder einem Schüler erteilt werden.

§ 69

Mündliche Prüfung

(1) 1Schülerinnen und Schüler können sich in einem
Vorrückungsfach, das nicht Prüfungsfach ist, einer
mündlichen Prüfung unterziehen, wenn die Leistun-
gen mit der Jahresfortgangsnote 5 oder 6 bewertet
worden sind. 2Die Prüfung wird vor der schriftlichen
Prüfung durchgeführt. 3Die Jahresfortgangsnote wird
nach der mündlichen Prüfung neu festgesetzt.

(2) 1Schülerinnen und Schüler können sich in einem
Prüfungsfach der mündlichen Prüfung unterziehen,
wenn sich Jahresfortgangsnote und vorläufige Prü-
fungsnote um eine Stufe unterscheiden und nach
Auffassung des Prüfungsausschusses die schlechtere
Note als Gesamtnote festzusetzen wäre. 2Hat der
Prüfungsausschuss einen Ausgleich zwischen den
Gesamtnoten verschiedener Fächer herbeigeführt, so
entfällt in diesen Fächern die Möglichkeit einer
freiwilligen mündlichen Prüfung.

(3) Schülerinnen und Schüler müssen sich in einem
Prüfungsfach der mündlichen Prüfung unterziehen,
wenn nach den besonderen Umständen des Falles der
Leistungsstand nach dem Urteil des Prüfungsaus-
schusses durch die Jahresfortgangsnoten und die
Noten der schriftlichen bzw. schriftlichen und prak-
tischen Prüfung nicht geklärt erscheint, es sei denn, der
Prüfungsausschuss führt bereits von sich aus einen
Ausgleich zwischen den Gesamtnoten herbei. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss stellt nach der schrift-
lichen bzw. praktischen Prüfung fest, ob die Vorausset-
zungen für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung
vorliegen. 2Kann die Abschlussprüfung nicht mehr
bestanden werden, so entfällt die mündliche Prüfung.

(5) Der Zeitplan für die mündliche Prüfung soll den
Schülerinnen und Schülern spätestens zwei Tage vor
der Prüfung bekannt gegeben werden.

(6) 1Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung
und dauert in der Regel 20 Minuten je Fach. 2Sie wird

in der Regel von der Lehrkraft abgenommen, die in der
Abschlussklasse den Unterricht erteilt hat. 3Die
übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses oder
Unterausschusses sind berechtigt, Fragen zu stellen. 

§ 70

Praktische Prüfung

(1) Die praktische Prüfung in Wahlpflichtfächer-
gruppe III in den Fächern Kunsterziehung, Werken
sowie Haushalt und Ernährung wird im letzten Drittel
des Schuljahres durchgeführt; die Arbeitszeit beträgt
jeweils 240 Minuten.

(2) 1Die Aufgaben werden von der fachlich
zuständigen Lehrkraft im Einvernehmen mit der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gestellt. 
2§ 52 Abs. 3 Satz 2 und § 68 Abs. 4 gelten entsprechend.

§ 71

Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) 1Die schriftlichen und praktischen Prüfungs-
arbeiten werden jeweils von zwei Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses bewertet, die die Vorsitzende oder
der Vorsitzende bestimmt. 2Erste Berichterstatterin
oder erster Berichterstatter ist die Lehrkraft, die den
Unterricht in der Abschlussklasse erteilt hat. 3Kommt
eine Einigung nicht zustande, wird die Note von der
Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden oder von einer
oder einem durch sie oder ihn bestimmten Prüfenden
festgesetzt. 4Die Bewertungen sind zu unterzeichnen;
im Fach Deutsch sowie bei Abweichungen sind sie zu
begründen. 5Bei der Bewertung der praktischen Prü-
fungsarbeiten ist die Arbeitsweise zu berücksichtigen.  

(2) 1Die Leistungen in der mündlichen Prüfung
bewertet der zuständige Ausschuss. 2Kann er sich
nicht auf eine Note einigen, so entscheidet bei Stim-
mengleichheit die Lehrkraft, die in der Abschluss-
klasse den Unterricht erteilt hat.   

(3) Die Ergebnisse der schriftlichen, praktischen
und mündlichen Prüfungen werden den Schülerinnen
und Schülern bekannt gegeben.

§ 72

Festsetzung des Prüfungsergebnisses
und der Zeugnisnoten

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt
der Prüfungsausschuss die Prüfungsnoten und Ge-
samtnoten fest.

(2) 1Bei der Festsetzung der Prüfungsnote zählt die
Note der schriftlichen Prüfung zweifach, die Note der
mündlichen Prüfung einfach. 2Zur Note der schrift-
lichen Prüfung zählen in den Fächern Englisch und
Französisch die Noten der Prüfungen zur Kommuni-
kationsfähigkeit, in den Fächern Kunsterziehung,
Werken sowie Haushalt und Ernährung die Note der
praktischen Prüfung.

(3) 1Die Gesamtnote wird in Prüfungsfächern aus
der Jahresfortgangsnote und der Prüfungsnote ermit-
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telt. 2Dabei gibt im Allgemeinen die Prüfungsnote den
Ausschlag. 3Die Jahresfortgangsnote kann nur dann
überwiegen, wenn sie nach dem Urteil des Prüfungs-
ausschusses der Gesamtleistung der Schülerin oder
des Schülers in dem betreffenden Fach mehr entspricht
als die Prüfungsnote. 4In Nichtprüfungsfächern gelten
die Jahresfortgangsnoten als Gesamtnoten.

(4) 1Auf Grund der Gesamtnoten entscheidet der
Prüfungsausschuss über das Bestehen der Abschluss-
prüfung. 2Sie ist nicht bestanden bei 

1. Gesamtnote 6 in einem Vorrückungsfach, sofern
nicht Notenausgleich nach § 73 gewährt wird,

2. Gesamtnote 5 in zwei Vorrückungsfächern, sofern
nicht Notenausgleich nach § 73 gewährt wird, und
bei

3. Gesamtnote 6 im Fach Deutsch. 

(5) 1Scheidet eine Schülerin oder ein Schüler später
als zwei Monate vor Beginn der schriftlichen Prüfung
aus der Schule aus, gilt die Abschlussprüfung als
abgelegt und nicht bestanden. 2Bei einem Wieder-
eintritt in die Jahrgangsstufe 10 gilt die Schülerin oder
der Schüler als Wiederholungsschülerin oder -schüler. 

§ 73

Notenausgleich

1Schülerinnen und Schülern mit Gesamtnote 6 in
einem Vorrückungsfach oder Gesamtnote 5 in zwei
Vorrückungsfächern wird bei

1. Gesamtnote 1 in einem Vorrückungsfach, 

2. Gesamtnote 2 in zwei Vorrückungsfächern oder

3. mindestens Gesamtnote 3 in vier Vorrückungs-
fächern

Notenausgleich gewährt. 2Notenausgleich ist ausge-
schlossen bei Gesamtnote 6 im Fach Deutsch sowie
bei Schülerinnen und Schülern, die neben der Ge-
samtnote 6 in einem Vorrückungsfach oder Gesamt-
note 5 in zwei Vorrückungsfächern in einem weiteren
Vorrückungsfach Gesamtnote 5 oder 6 erhalten
haben.

§ 74

Abschlusszeugnis

(1) 1Der Realschulabschluss wird durch das
Abschlusszeugnis nach dem vom Staatsministerium
herausgegebenen Muster nachgewiesen. 2§ 64 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 8 Satz 5 gelten entsprechend. 3Neben
dem Original erhalten die Schülerinnen und Schüler
eine beglaubigte Abschrift des Zeugnisses. 

(2) 1In das Abschlusszeugnis ist eine von der Klas-
senkonferenz vorzuschlagende allgemeine Beurtei-
lung aufzunehmen; im Einzelfall kann hiervon ab-
gesehen werden. 2§ 64 Abs. 8 Satz 3 gilt entsprechend.
3Auf Antrag kann in das Abschlusszeugnis der letzte
Leistungsstand in einem Fach, das in Jahrgangsstufe 8
oder 9 ausgelaufen ist, aufgenommen werden. 

(3) Schülerinnen und Schüler, die sich der Ab-
schlussprüfung ohne Erfolg unterzogen haben, erhal-
ten ein Jahreszeugnis, das die Leistungen im Schuljahr
ohne Einbeziehung der Leistungen der Abschluss-
prüfung und folgende Bemerkung enthält: ,,Die Schü-
lerin bzw. der Schüler hat sich der Abschlussprüfung
ohne Erfolg unterzogen.“.

§ 75

Wiederholung der Abschlussprüfung

(1) 1Die Abschlussprüfung kann zur Notenverbesse-
rung einmal wiederholt werden. 2Soll zu diesem Zweck
die Jahrgangsstufe 10 wiederholt werden, so darf dies
nur im unmittelbar folgenden Schuljahr geschehen
und bedarf der Genehmigung der Schulleiterin oder
des Schulleiters. 

(2) Die Genehmigung nach Art. 54 Abs. 5 Satz 2
BayEUG erteilt die oder der Ministerialbeauftragte.

§ 76

Verhinderung an der Teilnahme

(1) 1Erkrankungen, die die Teilnahme einer Schüle-
rin oder eines Schülers an der Abschlussprüfung ver-
hindern, sind unverzüglich durch ärztliches Zeugnis
nachzuweisen; die Schule kann die Vorlage eines
schulärztlichen Zeugnisses verlangen. 2§ 53 Abs. 4 gilt
entsprechend.

(2) Hat sich eine Schülerin oder ein Schüler der
Prüfung oder einem Prüfungsteil unterzogen, so
können nachträglich gesundheitliche Gründe, denen
zufolge die Prüfungsleistung nicht gewertet werden
soll, nicht anerkannt werden.

(3) Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler eine
schriftliche, mündliche oder praktische Prüfung, so
wird die Note 6 erteilt, es sei denn, sie oder er hat das
Versäumnis nicht zu vertreten. 

§ 77

Nachholung der Abschlussprüfung

(1) Schülerinnen und Schüler, die an der Abschluss-
prüfung in allen oder einzelnen Fächern aus von ihnen
nicht zu vertretenden Gründen nicht teilnehmen
konnten, können die Abschlussprüfung oder die nicht
abgelegten Teile der Prüfung mit Genehmigung der
oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu
einem späteren Zeitpunkt – spätestens ein halbes Jahr
nach Abschluss des letzten Prüfungsteils – nachholen.

(2) Die Aufgaben der schriftlichen Prüfung stellt
beim ersten Nachholtermin das Staatsministerium, bei
weiteren Terminen die oder der Ministerial-
beauftragte.

§ 78

Unterschleif

(1) 1Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler
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unerlaubter Hilfe oder macht den Versuch dazu
(Unterschleif), so wird die Arbeit abgenommen und die
Note 6 erteilt. 2Als Versuch gilt auch das Bereithalten
nicht zugelassener Hilfsmittel nach Beginn der Prü-
fung. 3Ebenso kann verfahren werden, wenn die Hand-
lungen zu fremdem Vorteil unternommen werden.

(2) In schweren Fällen wird die Schülerin oder der
Schüler von der Prüfung ausgeschlossen; diese gilt als
nicht bestanden.

(3) 1Wird ein Tatbestand nach Abs. 1 erst nach
Abschluss der Prüfung bekannt, so ist die betreffende
Prüfungsleistung nachträglich mit Note 6 zu bewerten
und das Gesamtprüfungsergebnis entsprechend zu
berichtigen. 2In schweren Fällen ist die Prüfung als
nicht bestanden zu erklären. 3Ein unrichtiges Prü-
fungszeugnis ist einzuziehen.

(4) Die Entscheidung in den Fällen der Abs. 1 bis 3
trifft der Prüfungsausschuss.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung für
andere Bewerberinnen und Bewerber

§ 79

Allgemeines

1Bewerberinnen und Bewerber, die an der von ihnen
besuchten Schule den Realschulabschluss oder einen
anderen mittleren Schulabschluss gemäß Art. 25 Abs. 1
Satz 2 BayEUG nicht erwerben können oder die keiner
Schule angehören, können als andere Bewerberinnen
und Bewerber die Abschlussprüfung an einer von der
oder dem Ministerialbeauftragten hierfür bestimmten
öffentlichen Schule, außer an einer Abendrealschule,
ablegen. 2Es gelten die Bestimmungen der §§ 66 bis 78,
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

§ 80

Zulassung

(1) 1Die Zulassung ist bis spätestens 1. Februar bei
der nach § 79 Satz 1 bestimmten Schule zu beantragen.
2Über die Zulassung entscheidet die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses schriftlich.

(2) Dem Antrag sind beizufügen

1. der Geburtsschein oder die Geburtsurkunde in
beglaubigter Abschrift,

2. ein Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs
enthalten muss,

3. das letzte Jahreszeugnis und eine Bescheinigung
über den Schulbesuch der zuletzt besuchten Schule,

4. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wann und
mit welchem Erfolg die Bewerberin oder der
Bewerber schon einmal die Prüfung zu einem
mittleren Schulabschluss abgelegt hat und/oder ob
sich die Bewerberin oder der Bewerber zur gleichen
oder einer entsprechenden Prüfung bereits an einer
anderen Stelle gemeldet hat,

5. eine Erklärung, in welcher Wahlpflichtfächergruppe
und, soweit Wahlmöglichkeiten gegeben sind, in
welchen Fächern die Bewerberin oder der Bewerber
geprüft werden will,

6. eine Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die
Bewerberin oder der Bewerber in den einzelnen
Fächern vorbereitet und welche Lehrbücher sie
oder er benützt hat; Bewerberinnen und Bewerber
für die Prüfung in Wahlpflichtfächergruppe III
müssen im gewählten Prüfungsfach Kunsterzie-
hung, Werken, Sozialwesen sowie Haushalt und
Ernährung entweder eine praktische Tätigkeit oder
eine entsprechende Ausbildung nachweisen.

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die
Bewerberin oder der Bewerber

1. die Prüfung früher ablegen würde, als dies bei
ordnungsgemäßem Realschulbesuch möglich wäre,

2. die Prüfung zu einem mittleren Schulabschluss
bereits wiederholt hat (hierzu zählen auch Wieder-
holungsprüfungen in anderen Ländern der Bundes-
republik Deutschland),

3. an einer anderen Stelle zu einer entsprechenden
Prüfung zugelassen wurde, diese Prüfung aber noch
nicht abgeschlossen ist,

4. nicht die nach Abs. 2 Nr. 6 geforderte praktische
Tätigkeit oder Ausbildung nachweist.

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber haben beim
Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch während
der Prüfung ihren amtlichen Lichtbildausweis vorzu-
zeigen.

§ 81

Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche bzw. schriftliche und praktische
Prüfung erstreckt sich auf die vier Prüfungsfächer
nach § 68 Abs. 1.

(2) 1Die Bewerberinnen und Bewerber können in
diesen Fächern in die mündliche Prüfung verwiesen
werden oder sich freiwillig einer mündlichen Prüfung
unterziehen. 2Der Antrag zur freiwilligen mündlichen
Prüfung ist spätestens am Tag nach Bekanntgabe der
Ergebnisse der schriftlichen Prüfung einzureichen. 

§ 82

Mündliche Prüfung

(1) 1Die mündliche Prüfung erstreckt sich über die
Lernziele und -inhalte der Jahrgangsstufe 10 der
Fächer 

1. Geschichte,

2. Chemie (Wahlpflichtfächergruppe I) oder Physik
bzw. Chemie (jeweils Wahlpflichtfächergruppen II
und III),

3. Religionslehre (Ethik) oder Biologie oder Sozial-
kunde.
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2Eine mündliche Prüfung findet ferner in einem
bereits schriftlich geprüften Fach außer in den
Fremdsprachen statt, dessen Wahl den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern zusteht. 3Auf Antrag der
Prüfungsteilnehmerin oder des Prüfungsteilnehmers
findet in höchstens zwei von den Fächern, in denen
eine mündliche Prüfung nach Satz 1 abgelegt wurde,
eine schriftliche Prüfung im Umfang einer Schulauf-
gabe statt.

(2) 1Die mündliche Prüfung dauert mindestens 20
Minuten. 2Bei der mündlichen Prüfung soll auch auf
Lehrplaninhalte der Jahrgangsstufe 10 eingegangen
werden, mit denen sich die Bewerberin oder der
Bewerber besonders gründlich beschäftigt hat. 3Min-
destens die Hälfte der Prüfungszeit muss den anderen
Lernzielen und -inhalten des Lehrplans vorbehalten
bleiben.

§ 83

Festsetzung des Prüfungsergebnisses
und der Zeugnisnoten

(1) 1Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich
aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen. 2Bei der
Bildung der Zeugnisnoten zählt die Note der schrift-
lichen Prüfung, in den Fächern Kunsterziehung, Wer-
ken sowie Haushalt und Ernährung die aus den Noten
der schriftlichen und praktischen Prüfung gebildete
Note zweifach, die Note der mündlichen Prüfung
einfach. 3Findet keine mündliche Prüfung statt, ist die
Note der schriftlichen Prüfung die Zeugnisnote. 4In
den Fächern, in denen nur eine mündliche Prüfung
durchgeführt wird, ist deren Note die Zeugnisnote. 5Im
Fall des § 82 Abs. 1 Satz 3 ergibt sich die Zeugnisnote
aus den Noten der mündlichen und schriftlichen Prü-
fung; im Zweifel überwiegt die schriftliche Prüfung.

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, welche die Ab-
schlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten auf
Wunsch eine Bescheinigung hierüber. 2Auf Antrag
entscheidet der Prüfungsausschuss darüber, ob und
gegebenenfalls für welche Jahrgangsstufe die nicht
bestandene Abschlussprüfung als bestandene Aufnah-
meprüfung in eine Realschule gewertet werden kann.

(3) 1Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber vor der
Prüfung im vierten Prüfungsgegenstand zurück, so gilt
die Prüfung als nicht abgelegt. 2Bei einem Rücktritt
nach diesem Zeitpunkt gilt die Prüfung als abgelegt
und nicht bestanden, es sei denn, der Rücktritt erfolgt
aus Gründen, die die Bewerberin oder der Bewerber
nicht zu vertreten hat.

(4) Wurde die Zulassung zur Abschlussprüfung
durch Täuschung erlangt, ist nach § 78 Abs. 3 zu
verfahren.

§ 84

Zusätzliche Regelungen für
Schülerinnen und Schüler

staatlich genehmigter Ersatzschulen

(1) Anträge mehrerer Bewerberinnen und Bewerber,
die gemeinsam an einer staatlich genehmigten Ersatz-
schule unterrichtet werden, sollen von dieser Schule

bei der prüfenden öffentlichen Schule gesammelt ein-
gereicht werden.

(2) Die Abschlussprüfung ist in den Räumen der
staatlich genehmigten Ersatzschule abzunehmen,
wenn diese dafür geeignet sind und die Belange der
prüfenden Schule es zulassen.

(3) Bei der Auswahl der zentral gestellten Prüfungs-
aufgaben wirken Lehrkräfte der Ersatzschule mit.

(4) 1In den Prüfungsausschuss soll für jedes Prü-
fungsfach eine Lehrkraft der Ersatzschule, soweit sie
beide Staatsprüfungen für das Lehramt an Real-
schulen oder Gymnasien erfolgreich abgelegt hat oder
für sie die erforderliche Unterrichtsgenehmigung nach
dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und
Unterrichtswesen endgültig erteilt worden ist, als
Mitglied, nicht aber als Vorsitzende oder Vorsitzender
berufen werden. 2Sie soll, soweit Schülerinnen und
Schüler der Ersatzschule betroffen sind, bei der
Korrektur und Bewertung der Prüfungsarbeiten und
bei den mündlichen Prüfungen nach Anweisung der
oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
mitwirken.

(5) Entscheidungen nach den Abs. 2 und 4 trifft die
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

Abschnitt 3

Ergänzungsprüfungen

§ 85

Ergänzungsprüfungen

(1) 1Schülerinnen und Schüler der Abschlussklas-
sen und andere Bewerberinnen und Bewerber können
gleichzeitig mit der Abschlussprüfung oder auch
nachträglich in den in § 68 Abs. 1 Satz 1 genannten
Fächern Ergänzungsprüfungen ablegen, wenn dies für
den in Aussicht genommenen Berufsweg oder Bil-
dungsgang erforderlich ist. 2Die Prüfungen werden im
Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführt.

(2) 1Die Zulassung ist bis spätestens 10. Februar zu
beantragen. 2Über sie entscheidet die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses. 

(3) 1Die Ergänzungsprüfungen werden schriftlich
bzw. schriftlich und praktisch vor einem Prüfungs-
ausschuss abgelegt, der aus der oder dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses und je zwei Berichterstatten-
den für jeden Prüfungsgegenstand besteht. 2Die Be-
werberinnen und Bewerber können in die mündliche
Prüfung verwiesen werden oder sich freiwillig einer
mündlichen Prüfung unterziehen. 3Im Übrigen gelten
die Bestimmungen der §§ 79 bis 84.

(4) Die Ergänzungsprüfung ist bestanden, wenn
mindestens die Gesamtnote 4 erzielt wurde.

(5) Über die erfolgreiche Teilnahme an einer
Ergänzungsprüfung erhalten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ein Zeugnis nach dem vom Staatsminis-
terium herausgegebenen Muster.
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Teil 7

Schlussvorschriften

§ 86

Rechtsschutz der Schülerinnen und Schüler und
der Erziehungsberechtigten

(1) 1Meinungsverschiedenheiten zwischen Erzie-
hungsberechtigten und Lehrkräften sollen im Weg
einer Aussprache beigelegt werden. 2Im Übrigen kön-
nen Erziehungsberechtigte Aufsichtsbeschwerde er-
heben, die bei der Schule eingelegt werden soll. 3So-
weit die Schule der Aufsichtsbeschwerde nicht abhilft,
hat sie diese mit ihrer Stellungnahme an die oder den
Ministerialbeauftragten zur Entscheidung weiterzu-
leiten. 

(2) Gegen schulische Entscheidungen, die Verwal-
tungsakte sind, kann neben oder anstelle der Auf-
sichtsbeschwerde auch nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung entweder Widerspruch bei der
Schule eingelegt oder unmittelbar Klage beim zustän-
digen Verwaltungsgericht erhoben werden. 

§ 87

Inkrafttreten, Außerkrafttreten,
Übergangsregelungen

(1) 1Diese Verordnung tritt am 1. August 2007 in
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Anlage 2 für die
Jahrgangsstufe 8 am 1. August 2008, für die Jahr-
gangsstufe 9 am 1. August 2009 und für die Jahrgangs-
stufe 10 am 1. August 2010 in Kraft. 

(2) 1Mit Ablauf des 31. Juli 2007 tritt die Schulord-
nung für die Realschulen (Realschulordnung – RSO) vom
5. September 2001 (GVBl S. 620, BayRS 2234–2–UK),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Mai 2005
(GVBl S. 165), außer Kraft. 

(3) 1Abweichend von Abs. 2 tritt Anlage 1 der 
Realschulordnung in der bis 31. Juli 2007 geltenden
Fassung für die Jahrgangsstufe 8 mit Ablauf des 
31. Juli 2008, für die Jahrgangsstufe 9 mit Ablauf des
31. Juli 2009 und für die Jahrgangsstufe 10 mit Ablauf
des 31. Juli 2010 außer Kraft. 2Abweichend von Abs. 2
gelten für die Schülerinnen und Schüler, die noch eine
vierstufige Realschule besuchen, die in § 120 Abs. 3 
Nr. 2 genannten Bestimmungen über die Höchstaus-
bildungsdauer und die Vorrückungsfächer sowie die
Stundentafeln für die vierstufige Realschule der bis
zum Ablauf des 31. Juli 2007 geltenden Realschul-
ordnung bis zum Ablauf des 31. Juli 2008 fort.

München, den 18. Juli 2007

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Siegfried  S c h n e i d e r ,  Staatsminister
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Anlage 1

MODUS21 – Übersicht

Das Staatsministerium hat mit Bekanntmachungen vom 3. August 2005 (KWMBl I S. 329) und vom 13. Dezem-
ber 2005 (KWMBl I 2006 S. 6) insgesamt 60 MODUS21-Maßnahmen für alle bayerischen Schulen freigegeben. 

Wenn die Belange des Aufwandsträgers oder des Aufgabenträgers im Sinn des Art. 1 des Gesetzes über die
Kostenfreiheit des Schulwegs berührt werden, ist das Einvernehmen mit dem Träger herzustellen.

Im Einzelnen:

1. Teil:  Maßnahmen Nrn. 1 bis 30:

a)  Schulorganisation

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

1 Flexibilisierung Gymnasium Die Schule weicht zeitlich begrenzt von der Stun-
der Stundentafel dentafel ab, um Defizite in der Klasse auszuglei-

chen; zusätzliche Stunden werden durch vorüber-
gehende Reduzierung in anderen Fächern gewonnen.
Diese Maßnahme setzt das Einvernehmen mit dem
Elternbeirat voraus.

2 jahrgangs- und Grundschule, Das Unterrichtsangebot wird erweitert; durch eine
klassenübergrei- Gymnasium an der Leistungsfähigkeit orientierte Gruppenzu-
fender Unterricht zusammenstellung kann die einzelne Schülerin oder 

der einzelne Schüler gezielter gefördert werden. 
Diese Maßnahme setzt das Einvernehmen mit dem 
Elternbeirat voraus.

3 Organisation des Gymnasium Schule gewinnt Zeit und Ruhe im Unterrichtstag.
Unterrichts in 
Doppelstunden

4 themenbezogene Gymnasium Schülerinnen und Schüler gewinnen Einblick in
Projektwochen übergeordnete Zusammenhänge; Schlüsselqualifi-

kationen werden gefördert.

5 Einbeziehung alle Praxisbezug wird verstärkt durch Partner aus dem
externer Partner Kreis der Eltern, der Hochschule, der Kirchen und

der Wirtschaft. Diese Maßnahme setzt das Einver-
nehmen mit dem Elternbeirat voraus.

6 Pädagogischer Tag Gymnasium Wandertage haben ihre ursprüngliche Zielsetzung
statt Wandertag weitgehend verloren; die Schule setzt selbst das

Thema eines Pädagogischen Tags fest. 

7 Jahrgangsstufen- Gymnasium Durch themen- oder anlassbezogene Versammlun-
versammlungen gen der Klassen eines Jahrgangs wird der Zusam-

menhalt der gesamten Altersgruppe gestärkt; der 
Informationsfluss in der Schule wird verbessert.

8 Jahrgangsstufen- Gymnasium Alle Klassen eines Jahrgangs wählen eine Sprecherin
sprecherinnen und oder einen Sprecher; die Identifikation mit schuli-
–sprecher schen Entscheidungen wird gestärkt.
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Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

9 Einrichtung einer Realschule Schule verkürzt rollierend an einem Tag in der
„Klassenstunde“ Woche alle Stunden um fünf Minuten: Gewinn einer 

Klassenleiterstunde zur Besprechung klasseninter-
ner Probleme, Vorbereitung von Klassenfahrten, 
Einsammeln von Geldern etc.. 
Diese Maßnahme setzt das Einvernehmen mit dem 
Elternbeirat voraus.

10 Schülerinnen und Hauptschule, Schülerinnen und Schüler dürfen in festgelegten
Schüler gestalten Gymnasium Abständen eine Stunde zu selbst gewählten The-
eigenverantwortlich men gestalten; sie trainieren Präsentation und
Unterricht Moderation.

b)  Förderung jeder einzelnen Schülerin oder jedes einzelnen Schülers (Individualförderung)

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

11 Förderunterricht Realschule, Durch gezielten Förderunterricht kann die Wieder-
nach dem Zwi- Gymnasium holerquote gesenkt werden. Die Schule gewinnt die
schenzeugnis erforderlichen Stunden durch geeignete andere

MODUS21-Maßnahme wie z.B. Vorlesungsunter-
richt.

12 Vorlesungsbetrieb Gymnasium Die Lehrkräfte arbeiten verstärkt in Teams, ent-
wickeln gemeinsam die Grundlagen für die Vorle-
sungen und vermitteln ausgewählte Inhalte einer
Gruppe aus mehreren Klassen im Vorlesungsbe-
trieb. Die Schule gewinnt Stunden für zusätzliche 
pädagogische Maßnahmen.  Diese Maßnahme setzt
das Einvernehmen mit dem Elternbeirat voraus.

13 Schülerinnen und Gymnasium Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler fördern
Schüler lehren während der Unterrichtszeit in kleinen Gruppen 
Schülerinnen und außerhalb des Klassenverbandes leistungsschwä-
Schüler  chere Schülerinnen und Schüler.

14 Selbsteinschätzung Realschule Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Auswer-
der Schülerinnen tungsbogen, mit denen sie die eigene Vorbereitung
und Schüler und Leistung einschätzen können und übernehmen

Verantwortung für ihre Leistung.

c)  Leistungserhebungen

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

15 Schulaufgabe mit Gymnasium Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten z.B. in
Gruppenarbeitsphase Deutsch im Team eine Rahmengeschichte, die die 

oder der Einzelne anschließend ausgestaltet; die 
individuelle Leistung der Teammitglieder in der 
Gruppenarbeitsphase wird erfasst und geht in die
Note ein. Diese Maßnahme setzt das Einvernehmen 
mit dem Elternbeirat voraus.
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Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

16 Angesagte „Tests“ Gymnasium Gleichmäßige Verteilung angesagter Leistungserhe-
im Turnus von  bungen über das Schuljahr gewährleisten gleich-
sechsWochen statt bleibend hohes Leistungsniveau, reduzieren Wis-
Schulaufgaben senslücken und Prüfungsangst. Diese Maßnahme

setzt das Einvernehmen mit dem Elternbeirat 
voraus.

17 Debatte ersetzt Gymnasium Die Schülerinnen und Schüler müssen ihren Stand-
je eine Schulauf- punkt zu einem vorgegebenen Thema vorbereiten, 
gabe (Aufsatz) in überzeugend vertreten, Toleranz gegenüber ande-
Deutsch und/oder ren Meinungen üben; sprachliche und argumentative 
Fremdsprachen Kompetenzen werden gestärkt.  Diese Maßnahme

setzt das Einvernehmen mit dem Elternbeirat 
voraus.

18 Präsentation Gymnasium Durch die Erarbeitung und Darstellung eines kom-
ersetzt eine Auf- plexen Themas werden eigenständiges Arbeiten, 
satzschulaufgabe Umgang mit neuen Medien und mündliche Sprach-

kompetenz gefördert.

19 Test aus formal- Gymnasium Klassen mit Schwächen in der formalen Sprachbe-
sprachlichen und herrschung werden gezielt gefördert.
Sprachverständ-
nisanteilen in 
Deutsch ersetzt 
eine Aufsatzschul-
aufgabe

20 Schwerpunkte des Gymnasium Vor den Sommerferien wird der Jahresstoff in
Jahresstoffs in seinen Schwerpunkten abgesichert; die Nachhaltig-
letzter schriftlicher keit des Lernens wird gefördert. Diese Maßnahme
Leistungserhebung setzt das Einvernehmen mit dem Elternbeirat 

voraus.

21 Leistungserhebun- Gymnasium Das Grundwissen wird gesichert, kleinschrittiges
gen (auch nicht Lernen wird verhindert, Nachhaltigkeit des Lernens
angekündigte) über wird gefördert. Diese Maßnahme setzt das Einver-
die Lerninhalte meh- nehmen mit dem Elternbeirat voraus.
rerer Unterrichts-
stunden

22 schulinterne Jahr- Gymnasium Die Nachhaltigkeit des Lernens wird gefördert; die
gangsstufentests Klassen einer Jahrgangsstufe können verglichen
zum Grundwissen werden. Diese Maßnahme setzt das Einvernehmen 

mit dem Elternbeirat voraus.

23 Neugewichtung Gymnasium Durch andere Gewichtung (z.B. 1:1 statt 2:1) wird 
schriftlicher und bei Bedarf die mündliche Sprachkompetenz geför-
mündlicher Leis- dert. Diese Maßnahme setzt das Einvernehmen
tungen in den mit dem Elternbeirat voraus.
Fremdsprachen

24 Verstärkte Ein- Gymnasium Schriftliche Leistungserhebungen prüfen immer
beziehung von auch die Verfügbarkeit von Grundwissen und Kern-  
Grundwissen in kompetenzen; die Nachhaltigkeit des Lernens wird
schriftliche Leis- gefördert.
tungserhebungen
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Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

25 Trennung von Gymnasium Z.B. angekündigte Prüfungsphasen statt permanen-
Unterrichts- und ten Abfragens; die Klasse gewinnt Ruhe im Unter-
Prüfungsphasen richtsalltag. Diese Maßnahme setzt das Einverneh-

men mit dem Elternbeirat voraus.

26 Ganz- und Halb- Gymnasium Die Schülerinnen und Schüler arbeiten über länge-
jahresprojekte ren Zeitraum fächerübergreifend und eigenverant-
in der Klasse wortlich an ausgewählten Themen; Ausdauer,

Teamfähigkeit und Kreativität werden gestärkt.

d)  Personalmanagement und Personalführung

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

27 Bildung von jahr- Gymnasium Lehrkräfte arbeiten im Team; pädagogische Beobach-
gangs- und stufen- tungen und Maßnahmen werden zielführender ab-
bezogenen Pädago- gestimmt.
gischen Lehrkräfte-
teams

28 Unterrichtsplanung Gymnasium Lehrkräfte arbeiten im Team; der Gesamtaufwand
im Lehrkräfteteam für die Unterrichtsvorbereitung wird verringert.

29 Planung und Durch- Gymnasium Lehrkräfte arbeiten im Team; der Gesamtaufwand
führung von schrift- wird verringert; die Ergebnisse dienen der internen
lichen Leistungser- Evaluation.
hebungen im Lehr-
kräfteteam

30 „Mitarbeitergesprä- Berufsschule Lehrkräfte leisten gezielte Hilfestellung; Schülerin-
che“ mit Zielverein- nen und Schüler übernehmen Verantwortung für 
barungen der Lehr- ihre Leistungsentwicklung; Schülerinnen und Schü-
kraft mit allen ler erfahren individuelle Unterstützung bei persön-
Schülerinnen und  lichen Problemen.
Schülern

2. Teil:  Maßnahmen Nrn. 31 bis 60:

a)  Schulorganisation

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

31 Innerschulischer Förderschule Die Schule führt an einem Tag fächer- und klassen- 
Praxistag übergreifenden Kursunterricht als Orientierungs-

hilfe für die Schülerinnen und  Schüler bei der
Berufsfindung durch.

32 Pflichtwahlfach Hauptschule Die Schülerinnen und Schüler der Regelklasse 9
„Business-English“ nehmen fakultativ, die Schülerinnen und Schüler
an der Hauptschule der M-Zweige obligatorisch am Wahlfach „Business 

English“ teil, das nach zwei Jahren zum Erwerb
eines Zusatzzertifikates führt. 
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Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

33 Rhythmisierung des Hauptschule Durch Neustrukturierung und Rhythmisierung des
Schultags Schulvormittags mit integrierter Mittagsbetreuung 

wird der Schultag dem Biorhythmus der Kinder 
entsprechend entzerrt. Ein Schultag dauert bis 
15.30 Uhr, Hausaufgaben werden durch individuel-
les Üben ersetzt. Diese Maßnahme setzt das 
Einvernehmen mit dem Elternbeirat voraus.

34 Zeitungslektüre zur Hauptschule Die Maßnahme, die auf der regelmäßigen Lektüre
Förderung der  All- von Tageszeitungen beruht, wird den Fächern 
gemeinbildung Deutsch und GSE (Geschichte/Sozialkunde/Erd-

kunde) zugeordnet und in den Jgst. 7 und 8 
durchgeführt.

35 Zwischenberichte Gymnasium Die Eltern erhalten zu zwei Zeitpunkten innerhalb 
statt Halbjahres- des Schuljahres (Dezember und April) einen detail- 
zeugnis lierten schriftlichen Überblick über die Leistungen

ihres Kindes.
Diese Maßnahme setzt das Einvernehmen mit dem
Elternbeirat voraus.

36 Neues Lernkon- Berufsfachschule Der Lehrstoff der Jahrgangsstufe 11 wird in Modu-
zept in der Berufs- len („Lernbausteinen“) aufbereitet und von den
fachschule für Schülern selbstständig und eigenverantwortlich an
Kinderpflege verschiedenen Lernorten erarbeitet. Der Abschluss 

eines Lernbausteins erfolgt in Form eines schriftli-
chen Tests, einer Einzel- oder einer Gruppenpräsen-
tation.

b)  Individualförderung

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

37 Einrichtung von Förderschule Die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Jahr-
Partnerklassen gangsstufe der Förderschule unterstützen die Schü-
zwischen Unter- lerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse.
und Oberstufe Je nach Klassengröße sind die Patinnen und Paten 

ca. alle drei Wochen für eine Stunde im Einsatz.

38 Erweitertes Grundschule Die Schule erweitert das bestehende Screeningver-
Screening zur fahren: Sprachstandserhebungen werden bei allen
Einschulung Schülerinnen und Schülern durchgeführt und um

den mathematischen Bereich erweitert.

39 Förderung beson- Grundschule Die Schule bietet in Kooperation mit Eltern und
ders begabter externen Partnern ein qualitativ hochwertiges
Grundschülerinnen Zusatzangebot, das begabte Schülerinnen und
und Grundschüler Schüler besonders fördert.
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Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

40 Förderung von Vor- Grundschule Vorschulkinder mit Entwicklungsverzögerungen
schulkindern mit werden auf den Unterricht der Regelklasse vorbe-
Entwicklungsver- reitet. Durch die intensive Zusammenarbeit der
zögerung Schule mit verschiedenen Einrichtungen werden die

Kinder im Bereich Sprach-, Merk- und Denkfähig-
keit, aber auch in ihrem Spiel- und Sozialverhalten
gefördert.

41 „Freiwilliges Sozia- Grundschule An der Schule leistet eine Freiwillige das „Frei-
les Jahr“ an der willige Soziale Jahr“ ab. Die Freiwillige unterstützt 
Schule die Lehrkräfte im Unterricht (z.B. bei Differenzie-

rungsmaßnahmen und bei der Planung und Organi-
sation des Schulalltags).

42 Zeugnisergänzung Hauptschule Mehrmals im Schuljahr findet eine Schülerbera-
basierend auf einer tungsstunde als Einzelgespräch statt, in der indivi- 
Schülerberatungs- duelle Probleme der Schülerin oder des Schülers
stunde besprochen und Ziele für die nächste Lern- und

Entwicklungsphase formuliert werden.

43 „Unterricht Plus“ Hauptschule In den Nachmittagsstunden werden semesterweise 
in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch
(Grund- und Hauptschule) projektorientierte Kurse 
angeboten. In leistungsheterogenen Gruppen wer-
den Unterrichtsinhalte thematisiert, vertieft und
geübt.

44 Lernen in Klein- Realschule Einmal wöchentlich werden in den Fächern
gruppen Deutsch, Englisch und Mathematik die Klassen

gedrittelt; die Schülerinnen und Schüler arbeiten in 
Kleingruppen. Begleitet werden sie dabei durch
Eltern, Praktikantinnen und Praktikanten (Exerci-
tium Paedagogicum) oder in Seminarschulen durch
Referendarinnen und Referendare. Diese Maßnahme
setzt das Einvernehmen mit dem Elternbeirat
voraus.

45 Module zur Stär- Gymnasium Auf der Grundlage eines Curriculums, das aus sechs
kung der Selbst- aufeinander aufbauenden Modulen besteht (z. B.
und Sozialkompe- Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft, 
tenz Verantwortungsfähigkeit, Problemlösungs- und

Konfliktfähigkeit), wird Selbst- und Sozialkompe-
tenz vermittelt.

46 Teamtraining im Gymnasium Der fünftägige Aufenthalt in einem speziell ausge-
Schullandheim statteten Schullandheim wird für ein ca. 25-stündi-

ges Trainingsprogramm kooperativer Kompetenzen 
genutzt.

47 Erstellung einer Gymnasium Alle sozialen und fachlichen Kompetenzen, die eine
Referenzmappe für Schülerin oder ein Schüler im Laufe ihrer oder
Schülerinnen und seiner Gymnasiallaufbahn erwirbt, werden in einer
Schüler Mappe dokumentiert. Die Schülerinnen und

Schüler erhalten dadurch die Möglichkeit, ihren
eigenen Lernprozess zu reflektieren.
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Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

48 Unterricht in Note- Berufsschule Das mobile Lernen in der Schule, im Betrieb und zu 
bookklassen Hause und die hochindividuelle Förderung durch 

interaktive Unterrichtsprogramme qualifiziert die 
Schülerinnen und Schüler, um so ihre Chancen im 
Berufsleben zu erhöhen. Diese Maßnahme setzt das 
Einvernehmen mit dem Elternbeirat voraus.

49 Ausbildungsverein- Berufsfachschule Die Schule vereinbart gemeinsam mit Eltern und
barung mit Schüle- Schülerinnen und Schülern individuelle Ziele der 
rinnen und Schülern Ausbildung. Stärken und Schwächen der Schüle-
und Eltern rinnen und Schüler können frühzeitig diagnosti-

ziert, entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

c)  Leistungserhebungen

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

50 Besondere mündli- Gymnasium Zusätzlich zu den herkömmlichen mündlichen
che Prüfung in den Noten wird am Ende des Semesters eine „Besondere
Grund- und Leis- mündliche Prüfung“ durchgeführt. Sie gibt den 
tungskursen Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, in einem
Englisch längeren Prüfungsgespräch ihr sprachliches Kön-

nen unter Beweis zu stellen. Diese Maßnahme setzt 
das Einvernehmen mit dem Elternbeirat voraus.

d)  Personalmanagement und Personalführung

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

51 Methoden- und Volksschule Das gesamte Kollegium wird nach dem Methoden-
Teamtraining training von Klippert geschult und das Methoden-

repertoire aufbauend in allen Jahrgangsstufen
umgesetzt.

52 Begleitung neuer Realschule Den neuen Lehrkräften werden durch Fachkollegen
Lehrkräfte im und Schulleiterin bzw. Schulleiter Unterrichtsbesu-
ersten Jahr che, Feedback und Beratung konkrete Hilfestellun-

gen gegeben.

53 „Runder Tisch“ für Gymnasium Zu vom Kollegium gewünschten Themen wird ein 
Lehrkräfte einer offenes Fortbildungsangebot erarbeitet, z. B. Hand-
Schule habung des mobilen Laptopklassenzimmers, Prä-

vention und Krisenintervention, Schulung im 
EFQM-Modell und Zeitmanagement. 
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e)  Inner- und außerschulische Partnerschaften

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

54 Lehrkräfte- Förderschule Die Lehrkräfte leisten an zwei bis drei Tagen pro
praktikum Jahr ein Praktikum in einem Unternehmen vor Ort 

ab. Sie gewinnen dadurch fundierte Einblicke in die
Berufsanforderungen und knüpfen intensive Kon-
takte zu den Betrieben der Region.

55 Neigungsorientiertes Grundschule Angeleitet durch externe Fachkräfte lernen die
Lernen mit externen Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten
Fachleuten Klassen einmal im Monat in interessensgeleiteten

und jahrgangsübergreifenden Lerngruppen. 
Externe Kräfte arbeiten ehrenamtlich. Diese 
Maßnahme setzt das Einvernehmen mit dem Eltern-
beirat voraus.

56 Berufsorientierung Hauptschule Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region,
„Brückenschlag“ die Ausbildungsplätze anbieten, begleiten Schüle-

rinnen und Schüler von der 7. bis zur 9. Jahrgangs-
stufe. Ein Expertenteam von Pädagoginnen und 
Pädagogen, Psychologinnen und Psychologen sowie 
Unternehmerinnen und Unternehmern bereitet die 
Schülerinnen und Schüler drei Jahre lang auf den
Sprung ins Berufsleben vor. Diese Maßnahme
setzt das Einvernehmen mit dem Elternbeirat 
voraus.

57 „Economy Tutorial“ Realschule Das „Economy Tutorial“ ist ein Forum für den 
Ideenaustausch zwischen Schule und Wirtschaft.
Dazu gehört die direkte Umsetzung eines gemein-
sam erarbeiteten Maßnahmenkatalogs mit jähr-
lichem Feedback der Schule an die Unternehmen.

58 Arbeit im Alten- Realschule Die Schülerinnen und Schüler besuchen in einem
und Pflegeheim Zeitraum von drei Monaten wöchentlich die 
als Praxismodul Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims 
des Unterrichts und leisten Hilfestellung im Alltag der pflegebe-

dürftigen Menschen. Die Erfahrungen werden mit
Lehrplanthemen verknüpft. Diese Maßnahme 
setzt das Einvernehmen mit dem Elternbeirat
voraus.

59 Integration des Hauptschule Die Schülerinnen und Schüler absolvieren das Pro- 
Programms gramm „Erwachsen werden“ von Lions Quest nicht
„Erwachsen werden“ wie üblich als Zusatzangebot, sondern es findet Ein-
in die Erziehungs- gang in die verschiedenen Fächer. So wird es unmit-
und Unterrichts- telbar im sozialen Gefüge des Unterrichtsalltags
arbeit wirksam.

f)  Sachmittelverantwortung

Nr. Titel erprobt an Schulart Kurzerläuterung

60 Eigenverantwort- Grundschule Die Schule und der Sachaufwandsträger
liche Sachmittel- beschließen einvernehmlich ein Budget im Rahmen
beschaffung und der Haushaltssatzungen. Die Finanzverantwortung
-verwaltung über die Ausschreibung, die Beschaffung, die 

Verwaltung und die Verwendung der Sachmittel 
geht an die Schulleiterin oder den Schulleiter über.
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Anlage 2

Stundentafel für die Realschule
Wahlpflichtfächergruppe I

Gesamt-
Unterrichtsfach Jahrgangsstufe

stunden

5 6 7 8 9 10

Religionslehre/Ethik 2 2 2 2 2 2 12

Deutsch 5 5 4 4 4 4 26

Englisch 5 4 4 4 3 4 24

Geschichte - 2 2 2 2 2 10

Erdkunde 2 2 2 2 2 - 10

Sozialkunde2) - - - - - 2 2

Wirtschaft und Recht - - - - 2 - 2

Mathematik 5 5 4 4 5 5 28

Physik - - 2 2 3 3 10

Chemie - - - 2 2 2 6

Biologie3) 2 2 2 2 - 2 10

Informationstechnologie4)
4) 4) 4) 4) 4) 4) 10

(Schwerpunkt: TZ/CAD oder Informatik)

Sport9) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 12 + 12

Musisch- Gestaltung
3 2 15) 15) 15) - 8

ästhetische (Ku, We, TG)

Bildung Musik 2 2 15) 15) 15) - 7

Haushalt und Ernährung - - 2 - - - 2

Projekte / Schulleben1) 1 - - - - - 1

Gesamtstunden1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 180
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Stundentafel für die Realschule
Wahlpflichtfächergruppe II

Gesamt-
Unterrichtsfach Jahrgangsstufe stunden

5 6 7 8 9 10

Religionslehre/Ethik 2 2 2 2 2 2 12

Deutsch 5 5 4 4 4 4 26

Englisch 5 4 4 4 3 4 24

Geschichte - 2 2 2 2 2 10

Erdkunde 2 2 2 2 2 - 10

Sozialkunde2) - - - - - 2 2

Mathematik 5 5 3 3 3 4 23

Physik - - - 2 2 2 6

Chemie - - - - 2 2 4

Biologie3) 2 2 2 2 - 2 10

Betriebswirtschaftslehre/
- - 3 3 3 3 12

Rechnungswesen

Wirtschaft und Recht - - - 2 2 - 4

Informationstechnologie4)

(Schwerpunkt: 4) 4) 4) 4) 4) 4) 7
Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen)

Sport9) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 12 + 12

Musisch- Gestaltung
3 2 15) 15) 15) - 8

ästhetische (Ku, We, TG)

Bildung Musik 2 2 15) 15) 15) - 7

Haushalt und Ernährung - - 2 - - - 2

Projekte / Schulleben1) 1 - - - - - 1

Gesamtstunden1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 180



Stundentafel für die Realschule
Wahlpflichtfächergruppe IIIa

Gesamt-
Unterrichtsfach Jahrgangsstufe stunden

5 6 7 8 9 10

Religionslehre/Ethik 2 2 2 2 2 2 12

Deutsch 5 5 4 4 4 4 26

Englisch 5 4 4 4 3 4 24

Zweite Fremdsprache (Französisch) - - 4 3 4 4 15

Geschichte - 2 2 2 2 2 10

Erdkunde 2 2 2 2 2 - 10

Sozialkunde2) - - - - - 2 2

Betriebswirtschaftslehre/
- - 2 2 2 - 6

Rechnungswesen

Mathematik 5 5 3 3 3 4 23

Physik - - - 2 2 2 6

Chemie - - - - 2 2 4

Biologie3) 2 2 2 2 - 2 10

Informationstechnologie4)

(Schwerpunkt: 4) 4) 4) 4) 4) 4) 6
Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen)

Sport9) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 12 + 12

Musisch- Gestaltung
3 2 1 - - - 6

ästhetische (Ku, We, TG)

Bildung Musik 2 2 15) 15) 15) - 7

Projekte / Schulleben1) 1 - - - - - 1

Gesamtstunden1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 180
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Stundentafel für die Realschule
Wahlpflichtfächergruppe IIIb6)

Gesamt-
Unterrichtsfach Jahrgangsstufe stunden

5 6 7 8 9 10

Religionslehre/Ethik 2 2 2 2 2 2 12

Deutsch 5 5 4 4 4 4 26

Englisch 5 4 4 4 3 4 24

Geschichte - 2 2 2 2 2 10

Erdkunde 2 2 2 2 2 - 10

Sozialkunde2) - - - - - 2 2

Wirtschaft und Recht - - - - 2 - 2

Mathematik 5 5 3 3 3 4 23

Physik - - - 2 2 2 6

Chemie - - - - 2 2 4

Biologie3) 2 2 2 2 - 2 10

Wahlpflichtfach7) - - 3 3 3 3 12

Informationstechnologie4)

(Schwerpunkt: TZ/CAD oder Informatik oder 4) 4) 4) 4) 4) 4) 8
Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen)

Sport9) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 12 + 12

Musisch- Gestaltung8)
3 2 15) 15) 15) - 8

ästhetische (Ku, We, TG)

Bildung Musik 2 2 15) 15) 15) 15) 8

Haushalt und Ernährung - - 2 - - - 2

Projekte / Schulleben1) 1 - - - - - 1

Gesamtstunden1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 180

Hinweise zur Stundentafel für die Realschule
1) Je Jahrgangsstufe dürfen 28 Wochenstunden nicht unterschritten, 32 Wochenstunden nicht überschritten werden. Vorübergehende Kürzung

des Unterrichts auf 177 Gesamtstunden: In Jahrgangsstufe 5 entfällt Projekte / Schulleben. Die Entscheidung, in welchen Fächern und
Jahrgangsstufen jeweils eine Stunde gekürzt wird, trifft die Schulleitung in Absprache mit der Lehrerkonferenz und dem Schulforum. Die
Erteilung von Unterricht in den Fächern Religionslehre und Sport bleibt davon unberührt.

2) Mit Inhalten aus dem Fach Wirtschaft und Recht.
3) In Jahrgangsstufe 10 mit Inhalten der Erziehungskunde.
4) Informationstechnologie ist mindestens bis einschließlich Jahrgangsstufe 9 zu unterrichten. Die Verteilung der Wochenstunden im Fach IT ist

flexibel. Die Zahl der Gesamtwochenstunden in IT ist verbindlich.
5) Die Verteilung der Wochenstunden in den Fächern Gestaltung bzw. Musik ist flexibel. Die Zahl der Gesamtwochenstunden ist je Fach

verbindlich.
6) Die Wahlpflichtfächergruppe IIIb kann an einer Realschule grundsätzlich nur gebildet werden, wenn auch die Wahlpflichtfächergruppe IIIa

zustande kommt.
7) - Als Wahlpflichtfach kann von der Schule eines der folgenden Fächer angeboten werden: Kunsterziehung oder Werken oder Haushalt und 

Ernährung oder Sozialwesen.
-  Bei der Wahl von Haushalt und Ernährung als Wahlpflichtfach sind in Jahrgangsstufe 7 die 2 Wochenstunden Haushalt und Ernährung für

den Bereich musisch-ästhetische Bildung (Gestaltung bzw. Musik) zu verwenden.
8) Das im Bereich Gestaltung gewählte Fach (Ku bzw. We) darf ab Jahrgangsstufe 7 nicht dem gewählten Wahlpflichtfach entsprechen.
9) In Jahrgangsstufen 5 und 6: 2 Std. Basissportunterricht (BSU) und 2 Std. Erweiterten Basissportunterricht (EBSU)

In Jahrgangsstufen 7 bis 10: 2 Std. Basissportunterricht und 2 Std. Differenzierter Sportunterricht (DSU)



Anlage 3

Stundentafel für die dreijährige Abendrealschule

Fach Schuljahr

1 2 3

Wochenstunden

Deutsch1) 4 4 4

Englisch1) 5 4 4

Geschichte 1 1 1

Mathematik1) 4 4 4

Physik1) 2 2 2

Wahlpflichtfächergruppe I

Mathematik1) - 1 1

IT 2 1 1

Chemie 1 1 1

Sozialkunde - 1 1

Biologie oder Erdkunde 1 1 1

Wochensumme gesamt 20 20 20

Wahlpflichtfächergruppe II

Wirtschaft und Recht 1 1 -

Betriebswirtschaftlehre / Rechnungswesen1) 2 2 3

Erdkunde 1 1 1

Sozialkunde - 1 1

Wochensumme gesamt 20 20 20

Wahlpflichtfächergruppe III

Soziallehre1) 2 3 3

Biologie2) 1 1 1

Erdkunde2) 1 1 1

Wochensumme gesamt 20 20 20

1) Die Pflichtunterrichtszeit an Abendrealschulen beträgt generell in jedem Schuljahr 20 Wochenstunden. Dabei müssen auf die Fächer
Deutsch, Englisch und Mathematik mindestens 3 Wochenstunden pro Fach und Schuljahr sowie auf das spezifische Abschlussprüfungsfach
der jeweiligen Wahlpflichtfächergruppe mindestens 2 Wochenstunden pro Schuljahr entfallen.

2) Der Unterricht in Biologie und Erdkunde kann auch folgendermaßen aufgeteilt werden:
Schuljahr 1 : Erdkunde 2 Stunden
Schuljahr 2 : Biologie 2 Stunden
Schuljahr 3 : Erdkunde und Biologie je 1 Stunde oder halbjährlich je 2 Stunden
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